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Iie rechtliche Watur öer Konzessionen unö Schutz¬
briefe in öen deutschen Schuhgebieten .

s 1 -
Die deutschen Kolvnialgcscllschnftcn .

Die deutsche Kolonialpolitik versuchte , dem Programme des Fürsten Bis -
marck gemäß , das Beispiel Englands und Hollands zu befolgen/ ) Danach

i ) Vergl . v . Stengel , S . 312 f ., sowie Köbner in Holtzendorff -Kohlcrs Enzyklo¬
pädie , 1904 , S . 1080 s . Bd . II .

Literatur :
Das vollständigste Literaturverzeichnis findet sich bei :
Florack : Die Schutzgebiete, ihre Organisation in Verfassung und Verwal¬

tung ; Abhandlungen aus dem Staats - , Verwaltungs - und Völkerrecht, I , 4 , 1905 ,
S . VII — XII . — Nachzutragen ist z . B . : Schlimm : Das Grundstttcksrecht in den
deutschen Kolonien . Tübinger Diss . Leipzig - Reudnitz , 1905 .

Schwörbel : Die staats - und völkerrechtliche Stellung der deutschen Schutz¬
gebiete Berlin , 1906 .

Sassen : Die staatsrechtliche Natur der Schutzgebiete. Zeitschrift für Ko¬
lonialpolitik , - recht und - Wirtschaft , 1906 , S . 594 f .

v . Hoffmann : Das deutsche Kolonialgewcrberecht , 1906 . Süsserott , Berlin .
Derselbe : Kolonialregierung und Kolonialgesetzgebung , 1905 . Zeitschrift für

Kol .- Polit ., S . 362 f .
Derselbe : Deutsches Kolonialrecht , Göschen , 1907 .
Im besonderen sind nachstehende Werke zu erwähnen , die in der Arbeit nur mit

dem Namen der Verfasser zitiert sind :
v . Stengel : Die Konzessionen der deutschen Kolonialgesellschaftcn usw .

Zeitschrift f . Kol . -Polit . usw . 1904 , S . 305 sf .
v . Bornhaupt : ebenda S . 5S9 und 1906 , S . 52 f .
Gerstenhauer : ebenda , 1905 , S . 550 ff ., 714 ff .
Hesse : Die Landfrage und die Frage der Rechtsgültigkeit der Konzessionen

in Südwestafrika . Jena , 1906 . 2 Bände .
Kohl er und Veit - Simon : Die Land - und Berggcrcchtsame der deutschen

Kolonialgescllschaft f . Südwestafrika . 1906 .
Die außer den bei Florack aufgeführten und den oben erwähnten Werken be¬

nutzten Schriftsteller sind an ihrem Orte mit vollem Titel verzeichnet .
Die deutsche Kolonialgcsetzgcbung von Riebow -Zimmcrmann - Schmidt -Dargitz -

Köbner , Band I — IX , ist ohne nähere Bezeichnung , nur nach Band und Seite zitiert .

Abkürzungen :
SchGG . ^ Schutzgebietsgesetz vom 10 . September 1900 . a . SchGG . ^ Gesetz ,

betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete vom 16 . April 1886 ,
7 . Juli 1887 , 19 . März 1888 . KGG . — Konsulargerichtsbarkeitsgesetz vom 7 . April
1900 . a . KGG . — Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10 . Juli 1879 .
Ges . — Gesetz . VO . — Verordnung . GS . — Preußische Gesetzsammlung .
RGBl . ^ - Neichsgesetzblatt . BGB . ^ Bürgerliches Gesetzbuch . RGewO .
Reichsgewerbeordnung , pr . ^ preußisch . Kol .- Abt . — Kolonialabteilung . Ausw .
A . ^ Auswärtiges Amt .
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wollte das Reich die Erwerbung von Kolonien großen kaufmännischen Gesell¬
schaften überlassen , denen der Kaiser teils durch ausdrückliche Verleihung eines
„ Schutzbriefes " , teils tatsächlich seinen „ Schutz " ^) gewährte . Infolgedessen
überließ das Reich auch die Verwaltung und Regierung der Schutzgebiete nebst
allen sonstigen „ Befugnissen " , Privilegien " usw . den Gesellschaften . Etwa im
Jahre 1890 stand fest , daß diese Politik undurchführbar sei . Es wurden daher
staatliche Beamte und Offiziere vom Reiche entsandt . Die Regierungs - und
Militärgewalt wurde nun großenteils vom Reiche ausgeübt .

Dagegen sollte die wirtschaftliche Erschließung der Schutzgebiete nach wie
vor den Kolonialgefellschaften ^) ausschließlich überlassen bleiben . '' ) Um Ka¬
pitalkräfte zu diesem Zwecke heranzuziehen , verlieh die Kolonialabteilung des
Auswärtigen Amtes oder der Reichskanzler selbst in dieser zweiten Periode
der deutschen Kolonialpolitik in sogenannten „ Konzessionen " umfangreiche
Land - und Berggerechtsame , Eisenbahnerlaubnisse u . a . an die Gesellschaften .

Im einzelnen verwirklichte sich diese Politik wie folgt : Am 27 . Februar
1885 wurde der „ Gesellschaft für deutsche Kolonisation " ein Kaiserlicher Schutz¬
brief " ) für die Gebietserwerbungen Dr . Karl Peters ' in Ostafrika erteilt ,
die dieser auf Grund vou Verträgen mit eingeborenen Sultanen ( Usagara ,
Nguru , Useguha , Ukami ) gemacht hatte . Der Kaiser übernimmt in dem
Schutzbriefe die „ Oberhoheit " über die bezeichneten Gebiete , stellt sie unter
seinen Kaiserlichen „ Schutz " und verleiht der Gesellschaft die Ausübung aller
aus den Verträgen fließenden Rechte , einschließlich der Gerichtsbarkeit . RechtS -
nachfolgerin dieser Gesellschaft war die heutige Deutsch -Ostafrikanische Gesell¬
schaft . Diese schloß abermals mit einigen einheimischen Sultanen , sowie auch
mit dem Sultan von Sansibar " ) Verträge ab , trat jedoch am 2V . November
1890 ^) ihre daraus folgenden Hoheitsrechte an die Kaiserliche Regierung ab .
Jetzt übernahm das Reich die Verwaltung des Schutzgebietes und räumte der
Gesellschaft weitgehende Befugnisse , insbesondere Okkupationsrechte an herren¬
losem Land und an Wäldern ein . Durch die Verträge vom 3 . August 1891
und Z .Februar 1894 " ) zwischen der Kaiserlichen Regierung und der Gesellschaft
wurden abermals Abänderungen vorgenommen , bis endlich durch Vertrag
vom 13 . November 1902 ° ) die Gesellschaft auf fast " ) alle ihre früheren Rechte
verzichtete .

2) Daher die historisch gewordenen , rechtlich belanglosen Bezeichnungen : Schutz¬
gebiete , Schutzgewalt u . ä .

° ) Über die Kolonialgesellschaften vergl . 8 8 des SchGG . vom 19 . März 1888
und 8 11 f . des heutigen SchGG . ( I , 26 .)

«) v . Stengel , S . 319 ff .
6) I , 323 .
° ) Vom 28 . April 188 . Vgl . Näheres z . B . bei v . Stengel . S . 313 f ., 31S , sowie

Dr . Carl Peters : „ Die Gründung von Deutsch - Oftafrika " , Berlin , 1906 , S . 77 f .,
163 ff .

I , 382 f . S . S . 1 .
s ) VI . 70 f .
° 1 VI , S47 .
5° ) Ausgenommen sind folgende , der Gesellschaft derbleibenden Nneignungs -

rechte : 1 ) je 4000 Iis, behufs Ausdehnung der Plantagen Kikogwe bei Pangani und



Am 27 . Mai 1885 wurde der Neu - Guinea - Kompagnie ein Kaiserlicher
Schutzbrief " ) erteilt , welcher der Gesellschaft mit Ausnahme der Rechtspflege
die Rechte der Landeshoheit , sowie das ausschließliche Recht , herrenloses Land
in Besitz zu nehmen und Verträge über Grund und Boden mit den Einge¬
borenen zu schließen , erteilte . Von dem aus der Landeshoheit fließenden
Verordnuugsrecht hat die Kompagnie wiederholt Gebrauch gemacht ." ) Ihre
Rechte sind durch Vertrag vom 7 . Oktober 1898 " ) ebenfalls auf das Reich
übergegangen .

Für das im Oktober 1885 unter deutschen Schutz gestellte Schutzgebiet der
Marshall - , Brown - und Providence -Jnseln ist zwischen dem Auswärtigen Amt
und der Jaluitgesellschaft am 21 . Januar 1888 ein Vertrag " ) geschlossen
worden , inhalts dessen die Jaluitgesellschaft die Verwaltungskosten des Schutz¬
gebietes übernimmt . Dafür erhielt sie als „ ausschließliche Befugnisse und
Privilegien " das Recht , herrenloses Land in Besitz zu nehmen , Perlfischerei
zu betreiben und die Guanolager auszubeuten .

In Slldwestafrika " ) schloß der Bremer Kaufmann F . W . A . Lüdcritz
von 1883 ab mit eingeborenen Häuptlingen Verträge , meist als Kaufverträge
bezeichnet , ab und übertrug seine daraus folgenden Rechte auf die Deutsche
Kolonialgesellschaftfür Südwestafrika. Diese leitet ihre Rechte hauptsächlich
von diesen Verträgen ^ ) her , in denen die Häuptlinge ihr bezw . ihrem Rechts¬
vorgänger „ Konzessionen " erteilen . Die konzessioniertenRechte sind in den
ursprünglichen , z . T , später wieder aufgehobenen Verträgen , fowie in der
Konzession des Samuel Maharero ausschließlich Gruben - und Minenrechte in
den Gebieten der einzelnen Häuptlinge ; in nachträglichen Verträgen ver¬
kauften die meisten Häuptlinge ihr gesamtes Gebiet mit allen daran haftende !,
Rechten , meist mit dem Zusätze , daß die Privatrechte des Volkes und des
Häuptlings fortbestehen .

Das Reich übernahm zum Zwecke des Schutzes der Lüdcritzschen Erwer¬
bungen , indem es seinerseits Schutzverträge mit den Häuptlingen abschloß ,

Muoa (Tanga ) für die Dauer eines Jahres ; 2 ) je ein IS I<m breiter Landstreiscn
rechts und links von allen im ursprünglichen Schutzgebiete bis 1935 zu bauenden
Eisenbahnen tunlichst rechteckiger Form , je 3 Km an der Bahnlinie entlang , mit
Ztoischcnräumen von je 12 Icm .

" ) l , 434 ; Zusatz vom 13 . Dezember 1886 , I , 436 .
i2 ) I , 437 ff . Vergl . auch v . Stengel : Die deutschen Schutzgebiete, 1895 , S . 159 .
" ) KVO . v . 27 . März 1899 , Vfg . d . Rk . v . 1 . April 1899 lIV , 50 , 91 ) . Der

Kompagnie verbleibt das Aneignungsrccht bezüglich 50 000 1̂ in Kaiser Wilhclms -
land und Neupommern .

" ) I , 603 .
5- ) Vergl . des Näheren : Hesse , I , S . 76 ff .
i ° ) Die Rechtstitel sind übersichtlich zusammengestellt bei Kohler - Simon , S . 93

f . u . S . 12 f . — Neben einer Zession der Diskontogesellschaft vom 4 . August 1885
sind folgende 8 Verträge zu erwähnen : 1 ) mit Joseph Frederick von Bethanien v .
1 . V . u . 25 . VIII . 1883 ; 2 ) Piet Haibib v . 19 . VIII . u . 23 . XI . 1884 ; 3 ) Jan Jonker
Afrikaner v . 16 . V . 1885 ; 4 ) Cornelius Zwartboy v . 19 . VI . 1885 ; 5 ) Jan Uiximab
v . 4 . VII . 1885 — die beiden letzten beziehen sich auf das Kaokofeld — ; 6 ) Her¬
manns van Wyk v . 11 . X . 1884 , abgeschlossen von Dr . Höpfner ; 7 ) Maharero Kath -
amuaha v . 24 ., 26 . X . 1885 ; 8 ) Manasse von Soachanab v . 28 . XI . 1885 .



über deren Gebiete die „ Schutzherrlichkeit" . In eine unmittelbare Beziehung
zu der Kolonialgesellschaft , nach Art der ersten Organisation in Ostasrika und
Neu - Guinea , trat das Reich nichts ) Die Gebiete der Gesellschaft werden
gleichwohl in der Denkschrift 1897 als Regierungskonzession bezeichnet . Die
deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika verkaufte am 12 . August ( 4 . u .
8 . Dezember ) 1893 ^ ) das Kaokofeld an die spätere Kaoko -Land - und Minen -
Gesellschaft .

Das Gebiet der Rehobother Bastards , die sogenannte Dr . Höpfnersche
Konzession — S . 2 , Anm . 16 , Ziff . 6 — wurde auf Grund einer zweiten im
Jahre 1889 verliehenen Konzession von einem anderen , dem v . Lilienthalschen
Syndikat , ebenfalls in Anspruch genommen . Dieses Syndikat besaß außerdem
neben anderen Rechten eine von dem eingeborenen Kapitän Andreas Lambert
am 24 . März 1899 an Ingenieur Fleck erteilte Konzession im Khauas - Gebiet .
Auf Grund dieser Titel gründeten die deutsche Kolonialgesellschast für Süd¬
westafrika und das Syndikat gemeinsam die Hanseatische Land - , Minen - und
Handelsgesellschaft . Disfer wurde am 11 . August 1893 vom Reichskanzler ,
vertreten durch die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes , eine „ Kon¬
zession " erteilt . Diese Regicrungskonzession verleiht der Gesellschaft , unter
der Voraussetzung , daß sie sich im Besitze der Höpfncrfchen Konzession vom
11 . Oktober 1884 befinde , auf 2S Jahre im Gebiete der Rehobother Bastards
und im Khauas - Gebiete das ausschließliche Recht zur Aufsuchung , Gewinnung
und Bearbeitung von Mineralien . Die genauere Abgrenzung des Gebietes
behält sich die Regierung vor . Zum Zwecke des Bergbaues darf die Gesell¬
schaft alle erforderlichen Anlagen und Verkehrseinrichtungen herstellen . Das
hierzu erforderliche Land wird ihr von der Regierung , soweit dieser eine Ver¬
fügung darüber zusteht , unentgeltlich auf 25 Jahre zu Eigentum verliehen .
Soweit Rechte Dritter in Frage kommen , wird die Regierung der Gesellschaft
zu deren Enteignung „ ihren Beistand leisten " . Die Gesellschaft ist befugt ,
im Rehobother Gebiet Grundeigentum zu erwerben . — Die Regierung wird
bestrebt sein , im Khauasgebiete Kronland zu schaffen . 10 09V da hiervon
wird sie der Gesellschaft unentgeltlich überlassen unter der Bedingung ," ) daß
das Lanö mit deutschredenden Abkömmlingen von Deutschen besiedelt werde ,
und daß die Gesellschaft für jedes verkaufte oder verpachtete Stück Land 19A
der Kauf - oder Pachtsumme an die Regierung zahle . — Im Falle wiederholter
und absichtlicher Verletzung der Bedingungen können die Rechte der Gesell¬
schaft für verwirkt erklärt werden . — Die Ländereisn sollen , solange sie un¬
benutzt sind und während des ersten Jahres ihrer Benutzung , steuerfrei bleiben .
Die für den Bergbaubetrieb erforderliche Einfuhr von Materialien in das
Schutzgebiet soll 29 Jahre lang zollfrei geschehen können . Bezüglich ihrer

Die Bemühungen , die Gesellschaft zu öffentlichrechtlichen Leistungen , ins¬
besondere Unterhaltung der Schutztruppe , heranzuziehen , schlugen fehl . Kurze Zeit
unterhielt die Gesellschaft die Schutztruppe ,

is ) Beilage 6 zum Kol . - Bl . 190S .
Näheres Z 8 der Konzession .



— 7 —

Bergbaurechte soll die Gesellschaft 20 Jahre lang abgabenfrei sein , mit Aus¬
nahme einer höchstens 2 /̂2 ^0 betragenden Fördcrungsabgabe im Rehobother ,
und einer solchen von höchstens 2 bezw . 1A im Khauas - Gebiet .

Die Denkschriften von 1897 und 1905 führen aus , daß die Unmöglichkeit ,
deutsches Kapital für die Erschließung des südwestafrikanischen Schutzgebietes
zu interessieren , sowie den Reichstag zur Bewilligung auch nur der notwendig¬
sten Ausgaben für diesen Zweck zu bestimmen , im Jahre 1892 eine ernste Ge¬
fahr für die Aufrechterhaltung der deutschen Herrschaft insbefondere im Norden
des Schutzgebietes herbeigeführt habe . Angesichts dieser Zwangslage erteilte
die Kolonialabteilung den deutschen Vertretern einer zu bildenden englischen
Gesellschaft , der South West Africa Company Limited , in dem zwischen Herero -
nnd Ovamboland belegenen Gebiet eine ungemein weitgehende Konzession ,
die Damaralandkonzession . Sie wurde am 12 . September 1892 verliehen , und
an ? 15 . September 1892 wurde im Kolonialblatt bekannt gemacht , daß das be¬
zeichnete Gebiet nach ersolgter Genehmigung des Kaisers unter den Schutz des
Reiches gestellt sei .

Die Damaralandkonzession ^ ) begreift zunächst in sich das ausschließliche
Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Mineralien usw . , in einem zwei
Breiten - und drei Längengrade umfassenden Gebiete nördlich und östlich von
den Gebietsteilen der deutschen Kolonialgesellschast für Slldwestasrikci . Die
zum Bergbau erforderlichen Anlagen und Verkehrseinrichtuugeu darf die
Company herstellen und die hierzu nötigen Maschinen usw . 29 Jahre lang
zollfrei einführen . Abgesehen von einer 2 bezw . 1A> betragenden Abgabe sollen
der Bergbaubetrieb und die damit in Verbindung stehenden Unternehmungen
29 Jahre lang steuerfrei sein . — In dem genannten Gebiete werden der Ge¬
sellschaft ferner 13 09V c^ m Grund und Boden zu ausschließlichem Eigentum
unentgeltlich überlassen , soweit diese Fläche Eigentum der Regierung ist , ihrer
Verfügung untersteht oder am 12 . September 1892 herrenlos ist . Die Auf¬
suchung und Verwertung des Landes , die Gründung von Städten und
Dörfern , steht der Company frei . Das Gebiet foll , fo lange es nicht nutzbar
gemacht ist , und noch ö Jahre seit der ersten Benutzung steuerfrei sein . Nach
39 Jahren garantiert die Company einen jährlichen Steuerminimalertrag von
29 999 Mark . Endlich hatte die Company das ausschließliche Recht , im nörd¬
lichen Teile Südwestafrikas Eisenbahnen zu bauen . Der Gesellschaft blieb
das Rücktrittsrccht , sowie das Recht der Übertragung ihrer Befugnisse ganz
oder teilweise , vorbehalten .

Dieser Konzession wurden ergänzende , erläuternde und abändernde Be¬
stimmungen , meist in Vertragssorm später zugefügt ." )

2° ) VI , S4 . Vergl . Hesse , II . S . 224 fs .
21) S . Protokoll , betr . die Ausführung der Damaralandkonzession , v . 14 . XI .

1892 (VI , ö4 ) ; ferner : Vereinbarung zwischen der Kolonialabteilung des Ausw .
Amtes und der Company v . 11 . X . 1898 (gewährt das ausschließliche Recht auf
Gewinnung oon Mineralien im Ovamboland , abgedruckt bei Hesse , II , 233 f . ) , wo¬
durch insbesondere die Eisenbahnbaurechte geändert wurden .



Ihre Bergbaurechte im Otavigebiet hat die South West Africa Company
an die Otavi - Minen - und Eisenbahngesellschaft abgetreten . - " ) Dieser Gesell¬
schaft hat der Reichskanzler am 15 . März 1901 eine Konzession erteilt , " ^) die
im wesentlichen die Berg - , Land - und Steuerrechte der Damaralandkonzession
für die Otavigesellschaft bestätigt .

Im Süden des Schutzgebietes ,^ ) dem Lande der Bondelzwarts , Zwart -
modders und Veldschoendraggers , hatte das ebenfalls englische Karaskhomci -
Syndikat durch Verträge mit eingeborenen Häuptlingen ^ ) umfangreiche
Minen - „ Konzessionen " gegen Geld erworben . Vorher hatte die deutsche Re¬
gierung dem Syndikat die Bestätigung der zu erwerbenden Rechte zugesagt .
Nach Erfüllung einiger finanzieller Bedingungen schlössen die Regierung und
das Syndikat eine „ Vereinbarung " vom 31 . Oktober 1892/ ° ) auf Grund
deren das Syndikat , bezw . seine Rechtsnachfolgerin , die South West African
Territories Limited , zunächst 128 Farmen zu je 10 090 kap ' schen Morgen
( H, 0 ,856 ns .) erhielt . Die übrigen Landgerechtsame des Syndikats ( weitere
384 Farmen ) waren an eisenbahnbauliche Verpflichtungen geknüpft und
wurden nicht verwirklicht . — Ferner erhielt das Syndikat in dem bezeichneten
Gebiete nach Maßgabe der von den Häuptlingen erwirkten Konzessionen auf
25 Jahre das ausschließliche Recht auf Gewinnung von Mineralien unter Vor¬
behalt der „ Eigentumsrechte " Dritter . Die Regierung bezieht eine Förderungs¬
abgabe von 2 bezw . 1 Auf Veranlassung und mit Genehmigung der Re¬
gierung hat die Territories Company Ltd . ein Bergregulativ vom 15 .
November 1901 ^ ) erlassen , laut dessen sie bezüglich der meisten Mineralien
allgemeine Schürffrciheit erklärt — 9 Plätze ausgenommen und sich selbst
diesem Regulativ unterwirft .

Im Jahre 1890 regte die deutsche Kolonialgesellschaft die Gründung
einer Siedlungsgesellschaft für Südwestafrika an . Nach längeren Verhand¬
lungen ^ ) wurde die Siedlungsgesellschaft für Deutsch - Südwestafrika ge¬
gründet , die am 2 . März von der Kolonialabteilung folgende Konzession
erhielt :

Die Regierung verleiht der Gesellschaft in den Bezirken von Windhuk ,
Hoachanas und Gobabis eine Fläche von 20 000 «zlvin , sobald die erforder¬
lichen Kronländereien daselbst geschaffen seien . Die Gesellschaft kann sich die

22) Verträge zwischen der South West Africa Comp . mit der Diskontogesell¬
schaft (VI , 221 ) und der Exploitation Company Ltd . vom 19 . XI . 1899 , sowie mit
der Otavi - Minen - und Eisenbahngesellschaft vom 12 . V . 1903 . Genehmigung der
Kol . - Abt . des A . A . namens des Reichskanzlers , unter gleichzeitiger ausdrücklicher
Willigung in Abänderungen und abermalige Fristverlängerungen , v . 7 . VII . 1903 .
Abgedruckt bei Hesse , II , 246 ff .

- ») VI , 288 .
^ ) Das Wort „ Schutzgebiet " im geographischen Sinne genommen . Rechtlich

war das Gebiet bis dahin Interessensphäre .
2° ) Vom 7 . u . 8 . IV ., 19 . V .. 2S . VII . 1890 : Hesse , II , 266 f .
2° ) VI . 61 f . Vergl . Denkschrift 1897 , S . ö .
2?) VI , 412 f .
2- ) Hesse . II , 2S7 f .
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in Betracht kommenden Landstrecken selbst aussuche ,: und Hai sie farmweise
mit Deutschen zu besiedeln . Vom Ertrag der Veräußerungen und Ver¬
pachtungen sind 10 A> an die Regierung abzuführen . — Die Länderelen sollen
vor und 5 Jahre nach Benutzung steuerfrei fein . Alles nicht besiedelte Land
fällt 23 bezw . 2V Jahre nach Überweisung an den Landesfiskus zurück . ' " ) —
Am 19 . April 1898 ^ ) „ vereinbarten " die Kolonialabteilung und die Sied¬
lungsgesellschaft , daß die ursprüngliche Zahl von 20 000 cikm aus 10 000
qliill verringert werde . Das freibleibende Land übernahm der Fiskus , der
sich verpflichtete , eine Abgabe pro da . an die Gesellschaft zu zahlen .

Die Kaiserliche Verordnung vom 18 . September 1904 ^ ) ermächtigte den
Reichskanzler , bergbauliche Sonderberechtignngen auch in Gebieten zn er¬
teilen , wo allgemeine Schürffreiheit besteht . Aus Grund hiervon verlieh der
Reichskanzler der Gibeon -Schürf - und Handelsgesellschaft mit beschränkter
Haftung eine Konzession vom 2S . September 1904 .^ ) Hierdurch erhielt die
Gesellschaft , die von einem Deutschen , Weiß , Land - und Minenrechte , aus
einer Verleihung Hendrik Witboys 1896 herrührend , erworben hatte , das
ausschließliche Recht auf 10 Jahre , im Konzessionsgebiete bei Gibeon auf
Edelsteine zu schürfen und das Recht zu deren Gewinnung ausschließlich zu
erwerben . Andere Bergrechte erhält die Gesellschaft unter Vorbehalten . Ihre
Verpflichtung zur Schürfung , zum Bergbaubetrieb , ihre Anzeigepflicht usw .,
ist , unter Umständen bei Strafe des entfchädigungsloseu Verfalls der Rechte
zugunsten des Fiskus , genau festgelegt . Zur Entscheidung bestimmter Tat¬
fragen ist unter Ausschluß des Rechtsweges ein Schiedsgericht zu berufen .
Die Konzessionärin hat das Recht , ihre Befugnisse weiter zu übertragen , doch
muß der Rechtsnachfolger die Verpflichtungen der Konzession auf sich nehmen .
Nur i/g des Konzessionsgebietes , höchstens 10 000 <il ; ru darf die Gesellschaft
für sich ausschließlich benutzen und abbaueu . Vom Überschuß des Reingewinnes
sind , nachdem 5 in den Reservefonds abgeführt und 5 A Dividende ver¬
teilt sind , 20 A an den Fiskus abzuführen . Dafür ist die Gesellschaft von
allen Schürfgebühren , Förderungsabgaben u . ä . frei . — Für etwaige Privat -
rechtsstreitigkeiten sollen die Gerichte des Schutzgebietes ausschließlich zu¬
ständig sein .

In Deutsch -Ostafrika sind noch zwei Konzessionsgesellschaften zu nennen ,
die die Jrcmgi Bergbau und Land - Konzession vom 21 . Mai 1896 bezw . 25 .
Juli 1900 ^ ) und die Konzession für das Usinja Goldsyndikat vom 28 . Januar
1899 ^ ) innehaben . Den Konzessionären wird darin vom Reichskanzler selbst

> 2») Die Regierung verpflichtete sich außerdem , keine konkurrierenden Gesell¬
schaften zu konzessionieren , es sei denn , daß diese günstigere Bedingungen stellten .
Doch soll auch dann die Siedlungsgcsellschaft ein Vorzugsrecht genießen , wenn sie
jene Bedingungen ihrerseits erfüllt .

->° ) VI , 151 .
- i ) VIII , 225 .
- 2) VIII , 227 .
----) VI , 12g .
24) vi , 182 . Die Konzession ist erloschen .
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in bestimmt umgrenzten Gebieten im wesentlichen die alleinige Schürfbc -
rechtigung , sowie unter gewissen Bedingungen das Recht ( und die Pflicht )
verliehen , Schürffreiheit zu erklären bezw . Schürfrechte an Dritte zu über¬
lassen . Ferner erhalten die Konzessionäre das Recht des Erwerbes von herren¬
losem und von Eingeborenenland im Gesamtumfang von IM ĉ ui : der Er¬
werb gewährt ein Erbpachtrecht auf IM Jahre gegen einen jährlichen Pacht¬
zins von 2 bis 1 Mark pro ng.. Die Jrangi - Gesellschaft hat außerdem das
Recht , in Gemäßheit der Kaiserlichen Kronlandverordnung vom 26 . November
1893 "' ) begrenzte Landstrecken in der Umgebung von Fundstellen von Ein¬
geborenen oder als herrenlos zu erwerben . Beide Konzessionäre haben Gegen¬
leistungen zu bewirken : die Jrangi - Gesellschaft insbesondere eine 2 - , später
2 ^ -2 Aige Abgabe des Wertes der Gesamtförderung , das Usinja -Syndikat 5
Rupien für jede Erteilung und jeden Monat einer Schürferlaubnis für Dritte .
Die Konzessionäre haben freies Rücktrittsrecht und bei dessen Ausübung keinen
Entschädigungsanspruch .

In Kamerun sind die wichtigsten Konzessionen die der Südkamerun - und
der Nordwestkamerun - Gesellschaft . Die erstere ist in der Vereinbarung der
Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes ^ ' ) mit den Konzessionären Schar¬
lach und Sholto Douglas vom 25 . November 1898 ^' ) und gemäß Z 8 daselbst
in dem vom Reichskanzler genehmigten Statut vom 16 . Januar 1899 " ' )
enthalten . Die Konzession der Nordwestkamerungesellschaft datiert vom
31 . Juli 1899 . ^ ) Den Konzessionären wird in einem gewaltigen , vom 4 °
n . B . und 12 ° ö . L ., bezw . 8 ° n . B . und 12 ° ö . L . und der Landesgrenze bezw .
dem Sanagaflusse begrenzten Landstriche das zu schaffende Kronland als
Eigentum verliehen . Bevor gemäß der Kaiserlichen Kronlandverordnung
vom 15 . Juni 1896 ^ ) die staatlichen Landkommissionen mit der Schaffung
von Kronland begonnen haben , können die Gesellschaften nach den Vorschriften
der Kronlandverordnung ihrerseits herrenloses Land , sowie Ländercicn der
Eingeborenen durch „ vorläufige Besitznahme" erwerben . AIs Gegenleistung
bat die Südkamerungesellschaft hauptsächlich 16A> ihres Reingewinnes , der
nach einigen Abzügen für den Reservefonds und nach Verteilung einer 5Aigen
Dividende verbleibt , an den Landesfiskus abzuführen ' wird eine Tochter¬
gesellschaft gegründet , so hat derselbe Anspruch auf unentgeltliche Überlassung
des 16 . Teils der Aktien oder Genußscheine. Die Nordwestkamerungesellschaft
hat ähnliche Verpflichtungen : sie muß indes 5A des Reingewinnes vorweg

--5) II , 200 .
° «) Der unterzeichnende Chef der Kol . - Abt . unterschreibt zwar „ für den LandcZ -

fiskus Kamerun " . Gleichwohl ist die Kol . - Abt . die kontrahierende bezw . verleihende
Stelle , wie sich aus den Bestimmungen in 3 und ö , letztere in Verbindung mit
^ 36 des Gesellschaftsstatuts ergibt .

^ ) VI , 1öS und 173 .
IV , 139 .

- ») II , 232 .



an den Fiskus auskehren . Außerdem " ) ist der Gesellschaft als ausdrückliche
Verpflichtung auferlegt , das Land zu kolonisieren : seine Hilfsquellen zu er¬
forschen , Wege , Eisenbahnen usw . zu bauen , gewerblicheUnternehmungen
und Plantagenwirtschaft ins Leben zu rufen u . ä ,, ferner keinen Raubbau
zu treiben und mindestens 25A des Waldbestandes vom Holzschlag zu ver¬
schonen . Im Statut der Südkamerungesellschaftist ( Art . 2 ) als Berechtigung
der Gesellschaft aufgeführt : Eisenbahnen , Kanäle , Telegraphen u . ä . zu bauen ,
die Einwanderung zu fördern , Bergbau zu treiben , Anleihen aufzunehmen .

Z 2 .
Begriff der Konzessionen in der Literatur .

Der vorstehendeÜberblick zeigt , daß bei dem mannigfaltigen und häufig
ungleichartigen Inhalt trotz einer gewissen Wesensverwandtschastder Kon¬
zessionen und Schutzbriefe eine begrifflich feste Bedeutung mindestens des
Wortes „ Konzession " nicht vorhanden sein kann . Diese Feststellung ist durch
Haß und Gunst politischer Erörterung bis zum heutigen Tag wesentlich er¬
schwert worden .

v . Stengel , der die rechtliche Bedeutung der Konzessionssragezum ersten
Male " ) untersucht hat , grenzt den Begriff der Schutzbriefe noch nicht schars
dem inneren Wesen nach von dem der Konzessionenab . Er beschäftigt sich
vorwiegend mit den vom Reichskanzler bezw . der Kolonialabteilung erteilten ,
d . i . den sog . Regierungs - Kouzessionen . Die darin enthaltene Landverleihung
hält er für eine Schenkung mit einer Auflage , bezw . insoweit der Staat nur
die Verschaffung des Eigentums verspreche , für eine schenkweise erfolgte Schuld¬
übernahme . Der bergbauliche Teil der Konzessionen bedeute die Verleihung
eines Monopols , der eisenbahnbauliche die Erteilung einer Konzession im
Sinne des heimischen Eisenbahnrechts mit dem Charakter eines Monopols .
Die Gewährung der Steuerfreiheit endlich sei Verleihung eines Privilegs .
Der Akt der Konzessionserteilung sei , auch insoweit er sich in die Form eines
Vertrages kleide , ein einseitiger staatlicher Akt des öffentlichen Rechts , der im
Wege der Gesetzgebung , d . i . für die Schutzgebietedurch Kaiserliche Verord¬
nung , wieder aufgehoben werden könne .

Der erste Gegner , der v . Stengel entgegentrat , v . Bornhaupt/ " ) ist der
Meinung , daß die Konzessionserteilungen Verträge darstellen , die wesentliche
privatrechtliche Elemente enthalten . Eine Entziehung der Rechte sei daher
den Normen über Vertragsbruch , eventuell denen der Enteignungsgesetze ent¬
sprechend , nur gegen volle Entschädigung zulässig , v . Bornhaupt rügt außer -

4° ) Die Gesellschaften müssen ferner Grundstücke zu fiskalischen Zwecken un¬
entgeltlich abtreten . Die Nordwestkamerungesellschaft hat außerdem den Nachweis
zu führen , binnen bestimmter Zeiten bestimmte Summen auf ihr Gebiet verwendet
zu haben .

" ) 1904 in der Zeitschrift f . Kol . - Polit ., - recht und - wirtsch .
4--) A . a . O . (1904 und 1906 .)



dem , daß v . Stengel die Rechtstitel der älteren Gesellschaften , insbesondere
der Colonial - Gesellschaft für Südwestafrika und ihrer Rechtsnachfolgernicht
gewürdigt habe ; er weist ferner auf den Widerspruch in den Ausführungen
v . Stengels hin , der in der Annahme eines einseitigen Staatsaktes einerseits
und einer Schenkung , also eines privatrechtlichen Vertrages , andererseits
bestehe .

An die Polemik v . Bornhaupts gegeu v . Stengel knüpft Gerstenhauer
in Bezug auf Südwestafrika in einem für die deutsche Kolonialgesellschaft ^ )
erstatteten Gutachten " ) an , in welchem zwar auch das Hauptgewicht auf poli¬
tische Erörterungen gelegt ist , sich jedoch auch beachtenswerte rechtliche Dar¬
legungen finden . Seine Ansicht geht zunächst in Hinsicht aus die Deutsche
Colonial - Gesellschaft für Slldwestafrika ^ ) im wesentlichen dahin , daß diese ,
bezw . ihr Rechtsvorgänger Lüderitz — und ebenso 'ihre Rechtsnachfolgern ! , die
Kaoko -Landgesellschaft — ebenso wie z . B . auch die Deutsch - OstafrikanischeGe¬
sellschaft , durch ihre Verträge usw . von den Häuptlingen nur Hoheitsrechte ,
keiue Privatrechte erworben haben . Denn einmal könnten die Verträge dem Willen
der Häuptlinge gemäß nur iu diesem Sinne gedeutet werden ; zweitens aber
hätten die Häuptlinge und ihre , oft nur wenige Hunderte zählenden , Stämme
an den gewaltigen , von ihnen nomadisierend durchstreiften Gebieten über¬
haupt kein Privateigentum besessen . Daß die Gesellschaftgleichwohl durch
tatsächliche Besitzergreifungusw . sich ihre umfangreichen Ländereien habe ver¬
schaffen können , verdanke sie allein dem Reiche , welches ihr Schutz gewährt , die
Abgrenzung ihrer Gebiete erleichtert , fowie anerkannt und geduldet habe , daß
sie über die von ihr in Anspruch genommenen Grundstücke privatrechtlich ver¬
füge . Dieses Verhalten der Regierung fei aber , wie der Gesellschaft bekannt ,
unter der im Programm des Fürsten Bismarck ^ ) formulierten Bedingung
erfolgt , daß die Gesellschaft die Verwaltungskosten des Schutzgebietes tragen
würde . Diese Bedingung habe die Gesellschaft nicht erfüllt : damit falle die
Genehmigung des Reiches zu ihren Vertragsabschlüssenmit den Eingeborenen ,
ihre Rechte seien verwirkt , — aber mit Ausnahme ihrer Landansprüche bei
Lüderitzbucht , weil diese durch Ausschlußurteil in einem staatlichen Aufgebots -
verfahren ^° ) festgestellt seien . — Bezüglich der übrigen südwestafrikanischen
Gesellschaften mit Regierungskonzessionenschließt sich Gerstenhauer im wesent¬
lichen an v . Stengel an : er meint , daß die Konzessionserteilung ein einseitiger
staatlicher Akt sei , der durch eiuen ebensolchen wieder beseitigt werden könnte .
Er sucht die Ausführungen v . Bornhaupts , die Konzessionen seien privat¬
rechtliche Verträge/ ' ) zu widerlegen , und meint , selbst im Falle dieser An -

«2) Diese bekannte politische Gesellschaft ist nicht zu verwechseln mit der Er -
werbsgcsellschaft : „ Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika" .

A . a . O . s. S . II l1905 ) .
4- ) S . o . S . 1 .
4° ) Kaiscrl . Verordnung r>. 2 . April 18S3 ( I , 686 ) .
4' ) v . Bornhaupt berichtigt diese Anführung (a . a . O . 190S ) dahin , daß nach

seiner Ansicht die Konzessionstierträge nur prwatrechtlichc Elemente enthalten . —



— 13 —

nähme stände dem Fiskus nach BGB . der Rücktritt frei , da die Gesellschaften
ihre Verpflichtungen nicht erfüllt hätten .

Ebenfalls auf Südwestafrika bezieht sich Hesses Werk über die Landfrage
und die Konzessionen daselbst . Insbesondere die historischen Daten des Buches
sind wertvoll .

Hesse folgt bezüglich der Deutfchen Kolonialgesellschaftfür Südwestafrika
im wesentlichen Gerstenhaucrs Ansicht , daß die Gesellschaft von den Häupt¬
lingen nur Hoheitsrechte , keine Privatrechte erworben habe . Diese Hoheits¬
rechte aber seien nunmehr dadurch auf das Reich übertragen , daß die Gesell¬
schaft sich unter den Schutz desselben gestellt habe . Auch durch die gerichtlichen
Ausschlußurteile seien keine Privatrechte begründet oder festgestellt , da die
Gerichte ihre sachliche Zuständigkeit gemäß der Kaiser ! . Verordnung vom
2 . April 1893 überschritten hätten . Danach könnten sie vielmehr nur über
das Bestehen privat rechtlicher Erwerbungen entscheiden . Auch seien manche
Urteile , da sie falsche Grenzen des festzustelleuben Gebietes angäben , nichtig !
Dies bezieht sich auf die Landrechte der Gesellschaft . — Ihre Berggerechtsanie ,
sowie die gesamten Regierungskonzessionenbezeichnet Hesse ohne Begründung
als Privilegien . AIs solche aber seien sie sämtlich formell nichtig . Denn ein
Privileg , als lex spseialis , müsse in den Schutzgebietenmindestens in der
Form KaiserlicherVerordnung verliehen werden . Die Kolonialabteilung , und
auch der Reichskanzler selbst , sei daher unzuständig für die Erteilung . Außer¬
dem seien alle diese Privilegien , wie Hesse im einzelnen nachzuweisen sucht ,
wegen Mißbrauchs verwirkt .

Die Deutsche Kolonialgesellschaftfür Südwestafrika hat in Entgegnung
auf die Schriften Gerstenhauers und Hesses zwei Gutachten veröfsentlicht ,
welche der Rechtsanwalt Dr . H . Veit -Simon und Prof . Dr . Kohler über
die Rechtsgültigkeit ihrer Gerechtsameerstattet haben .

Veit - Simon berichtigt zunächst Gerstenhauers Darlegungen dahin , daß
nicht bloß bezüglich des Bethanier - Gebietes , sondern in Hinsicht auf alle Land¬
erwerbungen der Gesellschaft rechtskräftige Ausschlußurteile vorlägen . Nach
der richtigen Ansicht Gerstenhauers seien hiernach die Gerechtsameder Gesell¬
schaft formell durchweg rechtsgültig . Hinsichtlich der materiellen Rcchtsgültig -
keit sucht er gegenüber Gerstcnhauer nachzuweisen , daß die Eingeborenen -
Häuptlinge sehr Wohl Privatrechte , mindestens Stammes - Privateigentum ge¬
kannt hätten , ja sogar auch Jndividualcigentum , welch letzterer Umstand aber
unerheblich sei . Auch sei der Wille der Häuptlinge , gerade so wie in Deutsch -
Ostafrika , dahin gegangen , nicht bloß die Hohcitsrechte , sondern auch das
Privateigentum zu übertragen . Die deutsche Oberherrlichkeit sei erst zum
Zwecke des Schutzes dieser Privatrechte erklärt worden , und ihre Erklärung

Gerstcnhauer übersieht sa . a . O . S . 872 ) bei seiner Verteidigung d . Stengels , soweit
sie die Annahme einer Schenkung betrifft , gegenüber der Kritik v . Bornhaupts , daß
r>. Stengel sogar erwägt la . a . O . S . 334 ) , ob die Schenkung nicht nach ALR . I , 5
FZ 131 ff . schriftlicher Form bedürfe ! Diese doch nur für Verträge erforderliche
Form hält er durch die staatliche Verleihung für ersetzt .
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enthalte eine Anerkennung dieser Privatrechte . Ein weiterer materieller
Grund sei der Erwerb bona üäe , sür den die Mobiliargrundsätze Anwendung
sinden müßten .^ ) Endlich schasse auch der Gerichtsgebrauch , kraft dessen die
Erwerbungen der Gesellschaft von den Gerichten in ständiger Praxis aner¬
kannt seien , materielles Recht .

Gegen die Gerstenhauersche Idee der VerWirkung wendet sich Simon
schließlich noch mit der Erwägung , eine VerWirkung wegen nicht erfüllter Be¬
dingung käme nicht in Frage , da eine solche lediglich an die Erteilung eines
Schutzbriefes geknüpft worden sei . Einen solchen aber habe bekanntlich die
Gesellschaft niemals erhalten . Außerdem sei auch nach Übernahme der Schutz¬
herrschaft durch Organe des Reichs , die Gerichte , das Eigentum anerkannt
worden .

Kohler ergänzt dieses Gutachten durch Erörterungen über das Privatrecht
der Bantus und über die Bedeutung eines rechtskräftigen Ausschlußurteils
unter Zurückweisung der Ausführungen Hesses .

Erster Teil .

Klärung .

8 3 .
Völkerrechtliche Erörterung .

Kohler fagt in seinem erwähnten Gutachten/ " ) daß bei Handelsgesell¬
schaften , die sich in einem herrenlosen Lande ansiedeln und für ihren eigenen
Schutz sorgen müssen , eine „ merkwürdige , halbvölkerrechtliche Stellung ent¬
steht , über die hier nicht weiter zu handeln ist " . Daß über eine völkerrechtliche
Erörterung des Problems nicht zu handeln sei , meint Wohl auch die übrige
Literatur , da sie darüber schweigt . Wenn man aber erwägt , daß die älteren
deutschen Kolonialgesellschaften zuerst ihre „ Rechte " durch Vertrag oder Besitz¬
ergreifung erwarben , die Staatsgewalt des Reiches aber erst nachträglich hin¬
zutrat , so scheinen völkerrechtliche Gesichtspunkte von größter Bedeutung zu
sein . Das Reich verheißt in den Schutzbriefen den Schutz bereits erworbe¬
ner Rechte : ebenso enthalten viele Regierungskonzessionen mit zweifelloser
Bezugnahme auf die Zeit vor Übernahme der Schutzherrschaft den Vorbehalt
„ wohlerworbener Rechte " . Hat es aber vor Aufrichtung der deutschen Staats¬
gewalt in den Schutzgebieten bereits Rechte daselbst gegeben , so sind diese in
ihren Beziehungen zu dieser neuen Staatsgewalt nach völkerrechtlichen Nor¬
men allein zu erklären .

Wenn daher auch in der vorliegenden Untersuchung die Ergründung der
rechtlichen Natur der Konzessionen , insbesondere der Rcgierungskonzessioneu
im Vordergrund stehen soll , so ist doch ein vorheriges Eingehen auf die Natur

4») A . a . O . S . 3S , § 932 BGB .
4° ) A . a . O . S . 10 .
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der Schutzbriefe usw . , d , i . des Rechtserwcrbes der älteren Gesellschaften , auc-
zwei Gründen geboten :

Einmal ist die Stellung der Deutschen Colonial -Gesellschaft für Südwest¬
afrika , die sich doch auch auf „ Konzessionen " stützt , nur auf diese Weise zu
erklären ; ferner beziehen sich auch einige Regierungskonzessionen ° " ) ausdrück¬
lich auf Rechtserwerbungenvor Beginn der Schutzherrschast , oder sürd , wie die
Damaralandkonzession , ^ ) überhaupt vor Erklärung der Schutzhcrrschafter¬
teilt . Deshalb ist zum Verständnis der wohlerworbenen Rechte in den Kon¬
zessionen und von deren rechtlichem Charakter überhaupt , vom Völkerrecht
auszugehen .

Die neuere Kolonialpolitik hat , wie schon das Beispiel der Ostindischen
Handelskompagnie beweist , vorwiegend eine Kolonisierung durch große Han¬
delsgesellschaften gezeigt . Zweifel an der rechtlichen Stellung dieser ursprüng¬
lich privaten , juristischen Personen sind indes in größerer Erheblichkeit erst
zu Tage getreten , als die Association Internationale , die bekannte , von dem
Könige Leopold II . von Belgien gegründete Handelsgesellschaft Ansprüche
auf den jetzigen Kongostaat erhob . Damals , und zum zweiten Male , al5
Deutschland seine kolonialen Erwerbungen dem Bismarck ' schen Programme
gemäß vornahm , verbreitete sich eine reiche , völkerrechtliche Literatur ^ ) ein¬
gehend über die Frage , ob überhaupt eine Privatperson Hoheitsrechte in
völkerrechtlichanzuerkennender Weise , insbesondere durch Okkupation , er¬
werben könne .

Insbesondere Twiß ^ ) hat diese Frage bejaht und unter Berufung u . c>.
auf die mittelalterlichen Ritterorden die Ansicht vertreten , auch Private könnten
völkerrechtliche Okkupationshandlungen vornehmen .^ )

Diese Ansicht ist von Heimburger ^ ) dahin berichtigt worden , daß die tat¬
sächlichen Okkupationshandlungen der Privatpersonen die rechtliche Einleitung
einer Staaten gründung bilden können . Ihre Organisationen stellten den
Werdegang des Staates im Stadium eines völkerrechtlichen ng.8eirui.m8 dar . ^ )

Heimberger ' s Meinung ist schon deshalb zu billigen , weil , wie v . Liszt " ' )
hervorhebt , und was nach der hierfür im allgemeinen feststehenden juristischen
Bcgriffsbildung keiner weiteren Ausführung bedarf , der Erwerb einer Ge -

° ° ) S . oben S . 3 ff .
si ) S . oben S . 3 , 4 .
5^ Die Literatur über die Kongofrage vergl . bei v . Liszt , Das Völkerrecht , 2 .

Aufl ., 1992 , S . 36 ; die über die deutsche Kolonialfrage bei Adam , Völkerrechtliche
Okkupation usw . im Archiv für öffentliches Recht . VI , 2 , 1891 , S . 193 ff .

- 2) Revue internationale , Bd . IS , S . S47 ff . ; insbes . S . 552 , 553 , 562 ; Bd . 16 .
S . 237 ff ., 238 .

54 ) Ebenso besonders De Laveleye , auch in der Revue intcrnat ., Bd . 15 , S .
254 ff . Ihnen schließen sich an : Adam , a . a . O . S . 220 ; Ullmann . Völkerrecht , 1898 .
S . 193 . Dagegen bereits v . Mariens in der Rev . int . Bd . 18 . S . 147 .

2s ) Hcimburger , Erwerb der Gebietshoheit , I , 1888 , S . 66 f ., 72 . Ihm folgen
Scrlomon , I^'occup ^rion 6es territoires s ->ns maitre , 1889 , und v . Liszt , a . a . O .
S . 85 .

° ° ) A . a . O . S . 66 .
5' ) A . a . O . S . 84 .



— 16 —

bietshoheit durch eine Privatperson ein logischer Widerspruch ist . Eine Privat¬
person , die eine Souveränität , auf welche Weise und in welchem Umfange es
auch sei , erlangt , hat eben insoweit aufgehört , privat zu sein .

Aus dieser Ansicht folgt , daß der tatsächliche Erwerb völkerrechtlich
herrenlosen Landes durch Private dessen Herrenlosigkeit vorläufig nicht , son¬
dern erst dann beseitigt , wenn das Stadium des nasciturus , des Gründungs¬
vorganges selbst , überwunden ist .^ ) Dies kann entweder dadurch geschehen ,
daß die bisherige , gründende Privatperson zum Staat — vergl . den Kongo¬
staat — wird , oder daß eine fremde Staatsmacht , meist diejenige , zu deren
„ Privatpersonen " die Kolonialgesellschaft gehört , das noch herrenlose Land

okkupiert . ^
Die — tatsächlichen — Okkupationshandlungen der deutschen Kolonial -

gcsellschaften bezw . ihrer Rechtsvorgänger geschahen durchweg in völkerrecht¬
lich herrenlosen Gebieten . Dies ist ohne weiteres klar bei der Neu - Guinea -
Kompagnie , der Jaluitgesellschaft usw ., die eine rein tatsächliche Besitzer¬
greifung vornahmen , ohne zu den sehr tief stehenden Eingeborenen in eine
rechtsähnliche Beziehung treten zu können .

Von ihnen unterscheiden sich aber die wichtigsten afrikanischen Gesell¬
schaften . " " ) Diese leiten ihre Rechte vielmehr aus eingehenden Verträgen mit
eingeborenen Häuptlingen Ost - und Südwestafrikas her , in denen ihnen
„ Rechte " übertragen , und ganze Gebiete „ abgetreten " wurden .

Die rechtliche Bedeutung dieser Verträge hängt von der Vorfrage ab , ob
die Häuptlinge völkerrechtliche Persönlichkeit besitzen . Diese Frage wird von
der herrschenden Ansicht mit Recht verneint . Die Lehre des Völkerrechts hat
sich glücklicherweise längst von den doktrinären , unhistorischen Ideen des
Naturrechtes abgewendet . Zum Begriff der völkerrechtlichen Subjektivität
gehört notwendig heute das Vorhandensein einer souveränen Staatsgewalt .
Welches Maß zivilisierter Organisation hierzu vorhanden sein müsse , ent¬
scheidet die völkerrechtliche Praxis bei Anerkennung w eoncreto unter
historischer Würdigung des Falles . Soviel ist jedenfalls sicher , daß eine be¬
anspruchte Souveränität sich durch reale , militärische usw . Macht in geordneter
Weise , also nach gesetzlichen oder herkömmlichen Grundsätzen nach innen und
außen verwirklichen lassen muß .

Ein solches Mindestmaß staatlicher Organisation ist bei den afrikanischen
Häuptlingen , wie in der völkerrechtlichen Praxis ^ ) anerkannt , nicht vorhanden
gewesen . Diese schwarzen Sultane und Kapitäne sind also mangels einer
staatsartigen Organisation ihrer Stämme keine Subjekte des Völkerrechtes .
Hieraus folgt , daß die von jenen Häuptlingen abgeschlossenen Verträge als

56 ) M . E . unrichtig : v . Liszt , a . a . O ., wenn er von dem sofort vorhandenen ,
selbständigen Dasein eines neuen Staates spricht .

S . oben S . 2 ff .
° °) Vergl . Adam , a . a . O . S . 245 f .
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solche eine unmittelbare völkerrechtliche Bedeutung nicht haben ." ) Der tat¬
sächliche Vorgang der Vertragschließung kann als Völker rechtliches Merkmal
einer Okkupationshandlung in Betracht kommen ; inwieweit er staatS rechtlich
( für die — privaten — deutschen Kolonialgesellschaften ) erheblich wird , ist
später zu untersuchen .

Ist sonach ein völkerrechtlicher Rechtserwcrb von den Häuptlingen aus¬
geschlossen , so wird andererseits häusig die Frage aufgeworfen/ ' ) ob die Ko¬
lonialgesellschaften durch ihre Verträge mit den Häuptlingen Privatrechte er¬
worben haben . " " )

M . E . ist es jedoch ein logischer Fehler , von privaten Rechten in völker¬
rechtlich herrenlosen , d . i . staatlosen Gebieten zu sprechen . Recht im juristischen
Sinne ist ohne Staat undenkbar ." ) Tatsächliche Macht oder moralische Be¬
rechtigung des Individuums , mag sie ihm auch uach allgemein anerkannten ,
sittlichen Grundsätzen zustehen , ist nicht Recht , solange nicht eine staat¬
liche Macht sie anerkennt und schützt .

Daher ist das , was Privatpersonen in staatlosem Gebiete erwerben , und
was i m Staate subjektives Privatrecht heißen wurde , solange wie der staatlose
Zustand andauert , ein rein tatsächlicher Machterwerb . Dies gilt insbesondere
auch daun , wenn dieser Machterwerb in Formen gekleidet ist , welche im
Staats den Erwerb von Privatrechten begründen . Die Verträge der Kolo¬
nialgesellschaften oder ihrer Rechtsvorgänger mit den Häuptlingen Ost - und
Südwcstafrikas haben also leine Privatrcchte übertragen , da solche in staat¬
losem Gebiete überhaupt nicht existieren .^ )

Dieser staat - und infolgedessen rechtlose Zustand ist , wie erwähnt , in den
deutschen Schutzgebieten nicht durch die Staatswerdung einer Kolonialgesell¬
schaft , fondern durch das Hinzutreten einer Staatsmacht , des deutschen Reiches ,
beendigt worden .

<" ) Dies ist mit Bornhak und seinen Vorgängern v . Martitz , v . Mariens und
Adam anzunehmen . Die Inkonsequenz der gegnerischen Ansicht (Laband , v . Stengel ,
Hcimburgcr ^ ) u . a .) hat bereits Adam , S . 252 ff . , treffend nachgewiesen . (Laband ,
Staatsrccht des deutschen Reiches , 4 . Aufl . 1S01 . Die betr . Stelle steht Bd . II .
S . 275 , bes . Anm . 2 .) Vgl . auch Dr . Carl Peters , a . a . O ., S . 76 f .

« ) Hesse : Die Schutzvcrträgc , S . 37 , 1905 (Ztschr . f . Kolpol . etc . 1804 u . 1905 ) .
° - ) z . B . bei v . Stengel , Heimburger , Adam .

Mit Beantwortung dieser Frage erledigen sich auch die Argumente Gersten -
Hauers und Hesse 's (a . a . O . S . 554 bczw . I , S . 85 ff . ) , daß bei der VcrtragS -
sckließung nur Hohcitsrcchte , keine Privatrechte gemeint gewesen seien .

«4) Vgl . u . a . Wolfs , Zeitschr . für Kolonialpolitik zc . 1906 , S . 491 . 494 . — Im
allgmcincn sind sich Theorie und Praxis in der vertretenen terminologischen Auf¬
fassung einig . Andererseits führt die Doktrin des Naturrcchts und selbst der
Öcgclschcn Rechtsphilosophienoch hänfig zu Irrtümern .

«° ) Völlig anders liegt der Fall des F 77 KGG . Hiernach ist der Staat be¬
rechtigt , seinen subjektiven Strafanspruch auch gegenüber solchen seiner delin -
ouiercnden Untertanen geltend zu machen , die ihr Verbrechen in einem Gebiete
begangen haben , das keiner Staatsgewalt unterworfen ist . — Einen privatrecht¬
lichen Schutz seiner Untertanen kann der Staat dagegen nur dann eintreten lassen ,
wenn das Gebiet , auf welchem kontrahiert wurde , irgendwelchen Gesetzen unter¬
stand : vgl . Art . 11 Eins . BGB .

2
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Der völkerrechtliche Erwerbstitel desselben ist in sämtlichen Schutzge¬
bieten ein originärer , die Okkupation . Ein derivativer Rechtserwerb von den
Häuptlingen ist unmöglich , da diese keine Völkerrechtssubjekte waren ; ein
solcher von den Kolonialgesellschaftenebenfalls , da diese hinsichtlich einer
etwaigen Staatwerdung nirgends über das Stadium des naseitnrus hinaus¬
gelangt sind . Alle Zessionen , Verträge usw . zwischen dem Reiche einerseits
und den Häuptlingen oder den Kolonialgesellschaftenandererseits sind ebenso
wie die Bitte der letzteren um Schutz u . ä ., ohne jede völkerrechtliche Be¬
deutung . Überhaupt kann nach den bisherigen Erörterungen von einer Über¬
tragung von Hoheits r e ch t en seitens der Gesellschaften auf das Reich keine '
Rede sein , da solche aus den in ihnen und den Personen der Häuptlinge liegen¬
den Gründen solche höchstens scheinbar und tatsächlich , nicht aber in recht¬
lichem Sinne bestehen können . Die völkerrechtliche Okkupation vollzieht sich
nach Kapitel VI der Kongoakte vom 26 . Februar 1885 ° ° ) in völkerrechtlich
giltiger Weise dann , wenn sie effektiv ist und für die übrigen Interessenten
der Völkerrechtsgemeinschaft publiziert ist .° ' ) Was effektiv sei , sagt die Kongo¬
akte nicht . Zurückgewiesenwurde auf der Berliner Konferenz nur das von
Portugal » erfochtene Prinzip der Contiguitv : Die Besitzergreifungdes Küsten¬
landes stellt nicht auch gleichzeitig diejenige des Hinterlandes dar . In ana¬
loger Heranziehung der in Satz 4 der Pariser Seerechtsdeklaration vom 16 .
April 1856 gegebenen Definition wird man sagen können , daß — abgesehen
von einer formellen , symbolischen Besitzergreifung— ein deutliches Maß wirk¬
licher Machtenfciltung von Untertanen oder Organen des besetzenden Staates
dauernd erkennbar sein muß . — Zweifel haben sich übrigens für Deutschland
in dieser Hinsicht schließlich nicht ergeben , da durch eine Vereinbarung mit
Frankreich vom 24 . Dezember 1885 ^ ) und durch das Abkommen mit Eng¬
land vom 1 . Juli 1836 ° ° ) nicht nur die bereits besetzten deutsch - afrikanischen
Gebiete anerkannt wurden , sondern auch die benachbarten Länder in weiten
Grenzen als solche bezeichnet sind , die als „ Interessensphären" dem deutschen
Reich zur ausschließlichen völkerrechtlichenOkkupation vorbehalten bleiben
sollten/ ")

Wie vollzog das deutsche Reich die Okkupation ? insbesondere in den hier
interessierenden Schutzgebieten von Deutsch - Neu - Guinea und von Deutsch -
Ostafrika ? i

Vorfrage ist , ob nicht das Reich etwa überhaupt bloß in einem völker¬
rechtlichen ( z . B . Protektorats - ) Verhältnisse zu den Schutzgebieteusteht , oder
ob die „ Schutzgewalt " wirkliche Staatsgewalt ist . Die Frage " ) ist von der
- 7

° °) I , 126 .
° ' ) Vgl . v . Liszt , a . a . O . S . S0 ff .
«- ) I , 92 .
° ° ) I , 79 .
5° ) Heute sind auch die Interessensphären bereits okkupiert , und zwar auf eine

Weise , die uns zum Teil noch beschäftigen wird .
^ ) Eine Übersicht über die Streitfragen und die einschlagige Literatur (— haupt¬

sächlich : Ioel , Pann , Nehm , Meyer , Labcmd — ) findet sich in der Dissertation von
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heute herrschenden Ansicht mit Recht im Sinne der letzteren Alternative , also
dahin entschieden , daß die Kolonien zum deutschen Reiche gehörige Gebiete
im staatsrechtlichenSinne sind/ ")

Die Okkupation der zwei bezeichneten Schutzgebietehat das Reich nicht
nur durch symbolische Besitzergreifung , durch Flaggenhissung usw . seitens vor -
iibergeheud dort befindlicher deutscher Kriegsschiffe vorgenommen . Die von
der Kougoakte verlangte Effektivität der Okkupation ist vielmehr dadurch er¬
reicht worden , daß in diesen Gebieten sich aufhaltende deutsche Untertanen als
Organs des Reiches zu diesem völkerrechtlichen Zwecke verwendet wurden .

Für Ostafrika und Neu - Guinea hat nämlich der Kaiser ," ) welcher ge¬
mäß Art . 11 der Reichsverfassungdas Reich völkerrechtlich zu vertreten hat ,
der Gesellschaftfür deutsche Kolonisation und der Neu - Guinea - Kompagnie
bekanntlich einen Kaiserlichen Schutzbrief erteilt . Das vornehmste Element
diefer Schutzbriefe ist ein völkerrechtliches :" ) den Gesellschaften wird darin ,
indem sie dadurch zu Kaiserlichenbezw . Reichs - Organen gemacht werden , der
Auftrag erteilt , das Schutzgebiet im bezeichneten Umfang in effektiver Weise
in Besitz zu nehmen . Dieser Auftrag liegt in der Verheißung des Kaiserlichen
Schutzes . Die Schutzgewährung bedeutet nämlich die Erklärung , daß die
bereits von den Gesellschaften besetzten oder bebauten Ländereien als Gebiet
zu betrachten sein sollen , welches der Staatshoheit des deutschen Reiches ins -
besonders insofern unterliegt , als daselbst der Rechtsschutz , besonders der
Privatrechtsschutz , nach den einzuführenden Rechtsnormen des Reiches ge¬
währt wird . Ferner soll dieser Rechtsschutz den künftigen Erwerbungen der
Gesellschaften zu teil werden . Die tatsächliche , d . h . die entweder wirklich und
handgreiflichoder durch „ Verträge " mit Eingeborenen bewirkte Besitzergreifung
durch die Gesellschaft ( und auf ihre Kosten ! ) ist also die Voraussetzung des
Schutzbriefes . Die bisher rein tatsächlichen Machterwerbungen der Gesell¬
schaften ^ ) erhalten mit ihrer Verwandlung in einen Nechtsvorgang nach
Normen deutschen Rechts die völkerrechtliche Bedentnng von
Merkmalen der Effektivität der Okkupation . Die Okku¬
pation braucht in Hinsicht auf diese ihre Effektivität nicht uuo ueru zu ge¬
schehen , denn dies ist in der Kongoakte weder wort - noch sinngemäß verlangt .

Nur den Schutzbriesenkommt die geschilderte völkerrechtliche Bedeutung

v . Poser und Grosz - Nädlitz : Die rechtliche Stellung der deutschen Schutzgebiete, BreS -
lau 1903 . (Andere Dissertationen und Abhandlungen : Jordan , Staatsgewalt d . d .
Reichs in d . Schutzg ., Halle 189S . Schmidt , Rechtl . Stellung d . d . Schutzgcwalt ,
Rostock 1901 . Bendix , Kolonialjurist . Studien , Berlin 1903 . Schwörbel , Staats¬
und Völkerrecht ! . Stellung d . deutschen Schutzgebiete, Berlin 1906 . Sassen , Staats -
rechtl . Natur der Schutzgebiete, 1806 , in der Zeitschr . f . Kolonialpol . zc . VIII ,
S . 594 ff .) Ferner bei v . Stengel , Die deutschen Schutzgebiete (Annalen des deutsch .
Reiches ) , 189S , S . 122 f ., ferner derselbe : Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz¬
gebiete , Tübingen und Leipzig , 1901 , S . 32 f .

5- ) Welche , wie neuestens v . Hoffmann , D . Kolonialrecht , 1907 , definiert , nur
ausnahmsweise mit dem Mutterlande ein einheitliches Ncchtsgebict bilden .

7° ) Anders v . Stengel in der Zeitschr . f . Kolonialpol . S . 330 .
74) Bezw . ihrer Rechtsvorgänger .

2 *



— 20 —

zu , nicht aber den übrigen hier zu erörternden Vereinbarungen und Kon¬
zessionsurkunden . Dies bedarf der näheren Begründung in folgenden Fällen :

In dem Schutzgebiet der Marshall - Brown - und Providence -Jnseln hat die
völkerrechtliche Okkupation dadurch stattgefunden , daß mit den bedeutendsten
Häuptlingen Verträge geschlossen wurden , sowie dadurch , daß S . M . S . Nau¬
tilus die wichtigsten Inseln tatsächlich besuchte und daselbst die deutsche Flagge
hißte . Die Effektivität dieser Okkupation wurde lediglich verstärkt , daß die
dort befindlichen Niederlassungen der Rechtsvorgänger der Jaluitgescllschaft
nunmehr eine rechtliche Bedeutung und einen rechtlichen Schutz erhielten . Die
ansässigen Handelsgesellschaftenhatten mit ihren wenigen Faktoreien selbst¬
verständlichdas Stadium des völkerrechtlichen nasciturus nicht überwunden :
es liegt daher Okkupation seitens des Reiches vor . Eine Beauftragung der
Jaluitgesellschaft , die effektive völkerrechtliche Okkupation für das Reich
schrittweiseweiter vorzunehmen , war nach Lage der Verhältnisse überflüssig
und ist nicht erfolgt . In der erst am 21 . Januar 1888 geschlossenen Verein¬
barung ^ ) mit der Jaluitgesellschaft ist ein völkerrechtlichesElement nicht
enthalten . Ebensowenig hat die Deutsche Colonial - Gesellschaft für Südwest¬
afrika eine völkerrechtliche Aufgabe gehabt . Die effektive Okkupation diefes
Schutzgebietes geschah teils — so in Hinsicht auf die Küste — durch wirkliches
Anlaufen deutscher Kriegsschiffe , wodurch der tatsächliche Besitzstand des Kauf¬
manns Lüderitz in einen Rechtszustand verwandelt wurde ; teils durch den
Abschluß von Schutzverträgen mit eingeborenen Kapitänen . Daß diese eben¬
falls nur den Charakter von Okkupationshandlungen tatsächlicher , nicht recht¬
licher Art , zur Verstärkung der Effektivität der Okkupation besitzen , ist bereits
hervorgehoben . " ° )

Endlich enthält auch die Damaralandkonzession in ihrem Inhalt kein
völkerrechtliches Element . Zwar ist ihr Datum drei Tage älter als das der
Erklärung , nach welcher das in der Interessensphäre belegene Konzessions -
gebiet unter deutscheu Schutz gestellt wurde . Gleichwohl ist in der Konzessions¬
erteilung ein Auftrag an die South West Africa Company zur Durchführung
der Effektivität der völkerrechtlichen Okkupation in der bisher herrenlosen
Interessensphäre nicht zu erblicken , ganz abgesehen davon , daß zu einem solchen
Auftrag gemäß Art . 11 der Reichsverfassungnur der Kaiser , nicht aber die
Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes befugt gewesen wäre . Die In¬
teressensphären sind , wie in der völkerrechtlichen Literatur anerkannt ," ) ver¬
tragsmäßig abgegrenzte , herrenlose Gebiete , deren schrittweise Okkupation
einem bestimmten Staate vorbehalten ist . Die Effektivität solcher Okkupati¬
onen ist erheblich dadurch erleichtert , daß die nahegelegenen Niederlassungen
des eigentlichen Schutzgebietes eine tatsächliche Besitzergreifung jederzeit er¬
möglichen . Es ist deshalb anzunehmen , daß die Okkupation effektiv u . a .

" 5) S . oben S . 3 .
5° ) S . oben S . 19 .
7?) Vgl . o . Liszt , a . a . O . S . 73 f .
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dann erfolgt ist , wenn ein Akt der Staatsgewalt , ^ ) insbesondere ein Ver -
waltuugsakt in der Interessensphäre vorgenommen wird . Ta nämlich die
Effektivität einer Okkupation bereits nach Lage der Verhältnisse gewährleistet
ist , fo bedarf es nur noch eines Staatsaktes , der es offenbar macht , daß sich
die Staatsgewalt nunmehr auch auf gewisse Teile der bisherigen Interessen¬
sphäre erstreckt . Spätestens die Erteilung der Damaralandkonzession ist nun
ein solcher Staatsakt , die Erklärung des Schutzes ist ohne rechtliche Be¬
deutung . Vielmehr ist die Okkupation materiell durch Emanation des sie
offenbar machenden Staatsaktes vollzogen .

s 4 .
Staatsrechtliche Erörterung .

Ter rein tatsächliche Besitz - und Machtzustand , den die Liideritz , Peters
und andere Begründer der deutschen Kolonien geschaffen haben , hat sich mit
dem Wirksamwerden einer Gebietshoheit , also mit der Okkupation durch das
deutsche Reich , in einen Rechtszustandverwandelt , oder , wie es die französische
Rechtssprache anschaulicher ausdrückt , die 66tsntsrir8 6s terrains düti .8 er ^
halten titres xroxri6t6 ZMnitit ' s . ' " )

Den Schutzbriefgesellschaften überläßt ^ ) das Reich gleichzeitig die Aus¬
übung derjenigen staatlichen Hoheitsrechte , welche , wie z . B . das Gerichtsver¬
fahren , zur Durchführung und Aufrechterhaltung „ rechtlicher " Ansprüche
dienen . Jetzt erkennen wir das zweite , staatsrechtliche, Element der Schutz¬
briefe : sie enthalten neben ihrem völkerrechtlichen Inhalt einen Akt kaiser¬
licher Gesetzgebung ," ) durch welchen die beiden Schutzbriefgesellschastcn die
öffentlichrechtliche Natur von staatlichen Selbstverwaltungskörpern erhalten . ^ )
Die ihnen überlassenenHoheitsrechtedes Staates üben sie unter Aufsicht eines
Kaiserlichen Kommissars ^ ) aus . ^ ) Ihrem Inhalte nach sind die der Neu -

" ) Die Interessensphäre Südwcstafrikas z . B . dürfte bereits durch die VO . d .
Kais . Kommissars v . 1 . Okt . 1888 und 1 . April 1890 ( I , 289 ) okkupiert sein ; ähnlich
in D .- Ostafrika : VO . d . K . Komm . v . 1 . Sept . 1891 ( I , 379 ) . Für die gleiche Auf¬
fassung spricht die auch von v . Liszt , S . 74 , zitierte Kais . VO . v . 2 . Mai 1894
^RGBl . 461 ) .

' ») Vgl . das französische Decrct vom 21 . März 1882 (Guadeloupe ) ; abgedruckt
bei Hamelin , Des Lc>ncessioii8 coloni ^ Ies , Paris , 1899 , S . 54 .

8° ) Diese staatsrechtliche Erörterung mutz sich auf das zur begrifflichen Klar¬
stellung Notwendigste beschränken .

si ) v . Stengel , 189S , S . 1S2 f . und 1904 , S . 331 f .
»2) v . Stengel , a . a . O , vgl . S . 26 , Anm . 1 .
S2) Zum Vergleich : ZZ 7 ff ., 24 ff . des preussischen Zuständigkeitsgesetzcs vom

1 . August 1883 .
6- ) Der eigentlich privatrechtliche Zweck der Kolonialgcsellschaften als Erwcrbs -

gescllschaften hat Wohl den Zweifel v . Stengels ( 1994 , S . 336 f .) hervorgerufen , ob
der Kaiser zur Erteilung der Schutzbricfe berechtigt sei , während es doch den Grund¬
sätzen des heutigen Staatsrechts im Gegensatz zur Patrimonial - und Lehenszeit
widerspreche, Hohcitsrechte an Private zu verleihen . Er beseitigt diese Zweifel nur
dadurch , daß er meint , die Z§ 1 und 11 SchGG . von 1886 und 1888 bestätigten dem
Kaiser die entsprechende Befugnis . — Hierbei dürfte zweierlei übersehen sein : Inso¬
weit der völkerrechtliche Bestandteil der Schutzbriefe in Betracht kommt , folgt doS
Recht des Kaisers ohne weiteres aus Art . 11 der Reichsverfassung . Der staatsrecht -
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Guinea - Kompagnie überlassenen Hoheitsrechte z . B . das Verordnungsrecht , ^ )
das Recht , Beamte zu ernennen/ " ) u . a . : ausgenommen ist nur die Rechtspflege .
Anders bei der Gesellschaft für deutsche Kolonisation in Ostasrita : diese erhält
nicht einzelne , ausdrücklich namhaft gemachte Hoheitsrechte übertragen , son¬
dern ihr wird die Befugnis verliehen , die aus den mit den eingeborenen
Häuptlingen geschlossenen „ Verträgen fließenden Rechte , einschließlich der Ge¬
richtsbarkeit " auszuüben .

Hierin liegt eine Anerkennung der Rechtswirksamkeitdieser Verträge .^ )
Die Sultane , denen ihre Autonomie im übrigen belassen blieb , sind damit
ebenfalls als Selbstverwaltungsorgane ^ ) des Reiches in ihren Gebieten ein¬
gesetzt und berechtigt . Die Verträge sind jetzt , d . i . mit der Rechtswirksamkeit
der Okkupation , etwa mit denen zwischen zwei preußischen Provinzen , in
manchem Betracht auch zwischen zwei deutschen Bundesstaaten zu vergleichen .^ )
Insoweit der Inhalt dieser Verträge dem der späteren Negierungskonzessionen
entspricht , wird er uns später beschäftigen .

liche Teil ist , wie auch v . Stengel meint , gesetzlicher Natur : die gesetzgebende Gewalt
des Kaisers in den Schutzgebieten aber folgt , auch schon bevor dieser Satz durch die
Schutzgebietsgesetze bestätigt wurde , aus seiner Stellung als oberstes Exekutivorgan
des Reiches in Verbindung mit Art . 4 RV . — Schließlich aber stellt die Verbindung
von Erwerbsgescllschaft und öffcntlichrechtlicher Körperschaft zwar in der kolonialen
Anwendung ein politisches , aber kein juristisches Novum dar : es ist außer aus die
preußischen Landfeuersozietäten , die öffentlichen Renten - und Kreditinstitute u . a .
insbesondere auf den Z 23 des preußischen Eisenbahngesctzes vom 3 . November 1838
hinzuweisen , der die Handhabung der Bahnpolizei der Eisenbahngcsellschaft über¬
trägt . Zu berücksichtigen ist dabei , daß die Handhabung der Schutzgebietsverwaltung
in den Zeiten der Schutzbrieferteilung nur als wenig mehr gedacht war .

s ° ) S . oben S . 3 , Anm . 1 .
s ° ) Vgl . I , 437 .
S' ) Die staatsrechtliche Wirksamkeit dieser , ebenso wie der südwestafrikanischcn

Schutzverträge ist gegenüber den Ausführungen oben , S . 19 Anm . 61 , zu betonen .
Dieser Unterschied völkerrechtlicher und staatsrechtlicher Behandlung ist am klarsten
hervorgehoben bei Köbner , in Holtzendorff - KohlerZ Enzhplovädie der Rechtswissen¬
schaft , Band II , S . 1083 f .

^s ) Der Kürze halber ist hier der Ausdruck Selbstverwaltungskörper in Einklang
mit den treffenden Erörterungen v . Stengels ( 189S , S . 152 , schon 1904 , S . 339 ) und
Adams , a . a . O . , S . 391 , 392 , gebraucht . Es dürfte indes , was aber praktisch dasselbe
bleibt , eher ein Verhältnis zu dem Reich durch die Schutzverträge begründet sein ,
welches , insoweit die Autonomie der Häuptlinge in Betracht kommt , mit dem der
„ souveränen " deutschen Bundesfürsten zum Reich zu vergleichen ist . Daher auch
die Vertragsform , welche aber , insoweit es sich um Delegierung wirklicher Selbst -
verwaltungsbefugnisse handelt , ohne Belang ist . Wiederholt sei , daß die Verträge
nicht völkerrechtliche sein können .

s ° ) Die Abänderung und schließliche Aufhebung der Gerechtsame der Deutsch -
Lstafrikanischen Gesellschaft ist in Form von Verträgen ( 1890 , 1891 , 1894 . 1900 , 1992 ;
s . oben S . 2 ) zwischen der Gesellschaft und dem Reichskanzler , bezw . der Kol . - Abt . des
A . A . geschehen . Insoweit hierdurch der Gesellschaft Konzessionen erteilt wurden ,
sind sie später zu erörtern . Insoweit sie die Gesellschaft ihres öffentlichrechtlichen
Charakters entkleiden , könnte zweifelhaft sein , ob der Reichskanzler ( 1902 ) hierzu
befugt war . Da indes der Gesellschaft ihr öffentlicher Charakter nicht auch — wie
bei preußischen Selbstverwaltungsorganen — um des Staates willen , sondern ledig¬
lich in ihrem eigenen Interesse verliehen war , ist anzunehmen , daß die Gesellschaft
ihre sich hieraus ergebenden Rechte — Pflichten hat sie eben nicht anerkannt — auch
wieder aufgeben kann . Zur Entgegennahme der Verzichtserklärung aber muß der
Reichskanzler als oberster Verwaltung - beamter der Schutzgebiete für zuständig er¬
achtet werden . Im Falle der Neu - Guinea - Kompagnie ist allerdings eine Kais . VO .
( IV , S9 ) ergangen . Eine „ Entziehung " der Rechte hat nicht stattgesunden .
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Verschieden hiervon ist die Rechtslage der Deutschen Kolonialgesellschaft
für Südwestafrika . In Südwestafrika sind lediglich die eingeborenen Häupi -
linge nach Matzgabe der Schutzverträge als Selbstverwaltuugsorganc des
Reiches ^ ) eingesetzt , nicht aber hat die Gesellschaft einen Schntzbrief und da¬
mit eine Selbstverwaltungsaufgabe erhalten . Da aber das Reich die Okku¬
pation lediglich zum Schutze der tatsächlichenErwerbungen deutscher Unter¬
tanen ausgesprochencrmaßen ^ ) vornahm , so ist durch sie den meist konzessions¬
artigen Verträgen der Gesellschaft mit den Häuptlingen Nechtswirk -
samkeit verliehen . ^ )

AIs was für „ Rechte " das Reich die in diesen Konzessionenstipulierten
Befugnisse ansieht , ist Tatfrage : der Wortlaut als solcher ist natürlich nicht
matzgebend . Es ist daher sehr wichtig , die rechtliche Natur dieser Konzessionen
zu untersuchen , da von dem Ergebnis der Untersuchung auch die Zuständigkeit
der Behörde abhängt , die über das Bestehen der Rechte zu entscheiden hat .

Zweiter Teil .
Lösung .

Z 5 .
Der rechtliche Inhalt der Konzessionen .

Die rechtliche Natur der Schutzbriefeist bisher , insoweit ihre völkerrecht¬
lichen und staatsrechtlichenElemente in Betracht kommen , untersucht worden .
Es bleibt übrig , das dritte und für uns wichtigste Element derselben heraus¬
zuschälen , nämlich das konzessionsartige . Der Schutzbrief der Neu - Guinea -
Kompagnie verleiht , wie bereits erwähnt , ^ ) das ausschließliche Recht , Herreu¬
loses Land in Besitz zu nehmen und darüber zu verfügen , sowie Verträge über
Land und Grundberechtigungen mit den Eingeborenen abzuschließen . Der
Schntzbrief für die Gesellschaft für deutsche Kolonisation verleiht dieser die
Ausübung der aus den Verträgen mit den Eingeborenen fließenden Rechte :
diese wieder beziehen sich ebenfalls auf Aneignung und Ausnutzung jeder Art
von Grund und Boden ; ferner enthalten sie die Erlaubnis , Farmen und
Häuser , Verkehrswege , Bergwerke usw . anzulegen .^ )

Einen ähnlichen Inhalt hat die Vereinbarung des Auswärtigen Amtes
mit der Jaluitgesellschaft . Auch ihre Rechte bestehen in der ausschließlichen
Befugnis , herrenloses Land in Besitz zu nehmen ; ferner auch , Fischerei auf
Perlschalen zu betreiben und die Guanolager auszubeuten .

° ° ) Vgl . außer den Denkschriften für SWA . : Hesse -Rhode : Materialsammlung
s. d . Schutzgeb . SWA ., sowie besonders Hesse : Die Schutzverträge in SWA ., Berlin .
190ö und in der Zeitschr . f . Kolonialpol . zc . 1804/1905 .

Die Rechtswirkung der Okkupation ist also die gleiche , wie in D .- Ostafrika
die ausdrückliche „Verleihung der Ausübung der aus den Verträgen mit den
Sultanen zc . fließenden Rechten " im Schntzbrief für die als Okkupationsorgan ein¬
gesetzte Ges . f . deutsche Kolonisation .

S . oben S . 2 ff .
^ Vgl . Dr . Carl Peters , a . a . O .
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Endlich gewähren auch die Häuptlingskonzessionen der Deutschen Kolo¬
nialgesellschaft für Südwestafrika sowie sämtliche Regierungskonzessionen
Rechte oder Befugnisse gleichen oder ähnlichen Inhalts . ^ ) So sprechen z . B .
die genannten Häuptlingskonzessionen zumeist von einem Verkaufe und der
Übergabe des Gebietes , häufig mit dem Zusätze : samt allen Rechten und Ge¬
rechtigkeiten , worunter hauptsächlich Berg - und Minenrechte zu verstehen
sind . ^ ) In den Regierungskonzessionen ^ ) wechseln die folgenden Ausdrücke :

I . für Rechte am Grund und Boden :
„ Freie und unentgeltliche Überlassung des ausschließlichenEigentums "

( Damaralandkonzession ) ;
„ Überweisung von 128 Farmen zu ausschließlichem freien Eigentum "

( Vereinbarung mit dem Karaskhoma - Syndikat ) ;
„ Das erforderliche Land wird der Gesellschaftunentgeltlich verliehen " ;

„ Nach Schaffung von Kronländereien wird die Regierung der Gesellschaft
eine Fläche von 10 MO ql^iu unentgeltlich verleihen . Die Gesellschaft hat das
Land in Arealen von mindestens 2S00 auszuwählen " ( Konzessionsür
die Hanseatische Land - , Minen - und Handelsgesellschaft ) ;

„ Verleihung einer Fläche von 2V VM ( später „ Überweisung " ) in
Stücken , die die Gesellschaft auswählen darf ; ebenso : „ Unentgeltliche Ver¬
leihung des Grund und Bodens in Blöcken " bestimmter Größe längs den
Eisenbahnlinien ( Konzessionen für die Siedlungsgesellschast für Südwest¬
afrika und für die Otavi - Minen - und Eisenbahngesellschaft ) ;

„ Das zu schaffende Kronland ( binnen 50 Jahren ) im Konzessionsgebiete
wird den Konzessionären als Eigentum verliehen " . Vorher erhalten letztere
die Ermächtigung , ihrerseits Land aufzusuchenund mit etwaigen Beteiligten
Abkommenzu treffen , in Einklang mit der Kaiserlichen Kronlandverordnung
von 1896 ( Süd - und Nordwest - Kamerun - Konzession ) ;

„ Die Gesellschaft , bezw . das Syndikat hat das Recht , Land ..... zu er¬
werben , entweder durch Verträge mit den Eingeborenen , oder falls das Land
herrenlos ist , durch vorläufige Inbesitznahme , beides in Gemäßheit der Kaiser¬
lichen Kronlandverordnung vom 26 . November 1893 " ( Jrangi - und Usinja -
Konzession ) ;

II . für Berg - und Minenrechte :
„ Das ausschließliche Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Mine¬

ralien ^ ( und den Betrieb des Bergbaus ) — und das Recht , die erforder¬
lichen Bauten , Anstalten usw . zu errichten " ( Damaraland - und Otavikon -
zcssion , bezw . Vereinbarung mit dem Karaskhoma - Syndikat , ^ ) Konzession für
die Hanseatische Land - pp . - Gesellschaft ) ;

° 4) Vgl . oben Seite 2 ff .
° ° ) Vgl . Ausschlußurteil vom 11 . Nov . 1899 , bei Simon - Kohlcr S . 132 .
" ° ) S . oben S . 3 ff .
° ' ) Über das Bergregulativ der South - West - African -Territories Limited vgl .oben Zlnm . 27 .
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„ Das ausschließliche Recht , auf Edelsteine zu Ichürfen " , „ Es soll 5 Jahre
seit Erteilung die Erlaubnis zum Schürfen auch auf andere Mineralien au
dritte Personen nicht gewährt werden " ( Gibeonkonzefsion ) ;

„ Das alleinige Recht zur geologischen Erforschung " , „ die alleinige Schürf¬
berechtigung " ( Jrangikonzession ) ;

„ Das Konzessionsgebiethat den Charakter eines Schürffeldcs im Sinne
der Verordnung , betreffend das Bergwesen , in Deutschostafrika vom 9 . Oktober
1898 ; es bedarf nicht der Lösung von Schürfschcinen " ( Usinjakonzession)

III . für Eisenbahn - und V e r k e h r s r e ch t e :

Die Damaraland - und die Otavikonzession nennen das „ Recht , Eisen¬
bahnlinien anzulegen " . Ebenso spricht die Konzession der Hanseatischenpp .
Gesellschaft von dem „ Recht zur Anlegung von Wegen , zu welcher die Regie¬
rung das erforderliche Land unentgeltlich überlassen will " . Die Vereinbarung
mit dem Karaskhomasyndikatsagt „ Konzessionen zum Bau von Eisenbahnen " ;
sie erwähnt auch ein Recht der Deutschen Kolonialgcsellschaftfür Südwest -
asrika zum „ Bau von Eisenbahnen , Straßen usw . in dem ihr eigentümlich
gehörigen Gebiete " . Die Nordwestkamerun - Konzession enthält sogar die
„ Verpflichtung , öffentliche Wege , Eifenbahnen , Kanäle , Dampfschiffverbin¬
dungen herzustellen usw . " . „ Die Pläne sind dem Gouverneur mit Kon¬
zessiv n s gesuch einzureichen ." Ferner ist sowohl im Statut der Nordwest -
als auch der Slldkamerungesellschast , die vom Reichskanzler genehmigt sind ,
von der Berechtigung die Rede , „ Wege , Eisenbahnen , Kanäle , Telegraphen,
Tampfschisfverbindungen herzustellen " . ^ )

IV . Steuer - und Zollrech tc

sind insbesondere den südwestafrikanischen und den beiden kleineren ostasrika -
nischen Gesellschaften insofern erteilt worden , als sie alle aus Deutschland zu
beziehenden Materialien für ihre Unternehmungen zollfrei einzuführen be¬
rechtigt fein sollen . Ferner ist diesen Gesellschaften Abgabenfreiheit für be¬
stimmte Zeiten eingeräumt . Anderseits sind Verpflichtungen aller Konzessio¬
näre festgesetzt , die in Berg - und Landabgaben , Gewinnauskehrungen usw .
bestehen . ^ ) Die Jaluitgesellschaft trägt die gesamten Ausgaben der Schutz -
gcbietsverwaltung.

Andere Bestimmungen Verhalten sich über die VerWirkung bei nicht ord¬
nungsgemäßer Bewirtschaftung . Für die Nordwestkamerungesellschaftsind
bestimmte Summen genannt , die sie auf ihr Gebiet in bestimmter Zeit ver¬
wendet haben muß , u . ä . Die Regierung auf der anderen Seite geht gewisse
Verpflichtungen ein : die Ernennung gewisser Beamten geschieht auf ihren
Vorschlag usw . In Afrika verspricht die Regierung , zu den verkehrspolitischen
Maßnahmen der GesellschaftenBeihilfe zu leisten , insbesondere Expropria -

° ») Vgl . oben S . 10 f .
o») S . oben S . 4 — 11 .



tionen vorzunehmen ; ferner Kronland zu schaffen ! schließlich auch häufig , keine
anderweitigen Konzessionen verleihen zu wollen .

Aus der vorstehenden Zusammenstellung ergibt sich , daß der ' rechtliche
Inhalt der Konzessionen , des konzessionsartigenInhalts , der Schutzbriefeund
der Jaluitvereinbarung im wesentlichenaus folgenden fünf Berechtigungen
besteht : Land - , Bergrechten , der Erlaubnis , Eisenbahnen usw . zu bauen , Ver¬
träge über Grund und Boden mit Eingeborenen abzuschließen , und steuer¬
lichen Rechten und Pflichten . Ebenfo sind inhaltlich die Verträge der Deut¬
schen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika aufzufassen . Dies ergibt sich
einerseits aus ihrer Entstehungsgeschichte, denn zuerst waren lediglich berg¬
rechtliche Konzessionenvon Lüderitz erworben worden ; dann aber aus der
Art und Weise , wie die Verwaltungspraxis der deutschen Regierung den
Inhalt der Kaufverträge mit den Häuptlingen versteht : daß dieser völlig kon¬
zessionsartig gedacht war , beweist einerseits die Bezeichnung der Gerechtsame
der Gesellschaft als „ Regierungskonzession " / " " ) obwohl eine solche nie erteilt
war , anderseits die Erwähnung von Eisenbahn - usw . Rechten der Gesellschaft
in der Karaskhoma - Vereinbarung. Auch der Verkaufspreis und gewisse Ab¬
gaben entsprechen ähnlichen Verpflichtungen in den Regierungskonzessionen .

Wenn wir daher im folgenden von Konzessionensprechen , so sollen da¬
runter verstanden sein : 1 . der konzessionsartige Inhalt der Schutzbriefe ,
2 . die Jaluit - Vereinbarung, 3 . die Gerechtsame der Deutschen Colonial - Gesell -
schast für Südwestafrika , 4 . die Regierungskonzefsionen selbst .

8 6 .
Sind die Konzessionenprivatrcchtliche Verträge ?

Sind , so fragen wir zunächst , diese in ihrem wichtigsten Inhalt gleich¬
artigen Konzessionen privatrechtliche Verträge zwischen dem Reichsfiskus und
den Konzessionären » . Bornhaupt ^ ) ^ , oder stellt ihre Erteilung einen ein¬
seitigen Regierungsakt dar I> . Stengel , Gerstenhauer , Hesse ^ " ) >̂?

Die Form , in welcher die Verleihung stattfand , spricht weder für die
eine , noch die andere Ansicht . Zwar ist in der überwiegenden Zahl der Fälle
die Form einseitiger Konzessionserteilung beobachtet , und nur die Verein¬
barungen mit der Jaluitgesellschaft , dem Karaskhomasyndikat , sowie die Ab¬
lösungsverträge, z . B . mit der Deutsch -Ostafrikanischen Gesellschaft , auch der
südwestafrikanischenSiedlungsgesellschaft , zeigen Vertragsform . Aber auch
die Form der einseitigen Konzessionserteilung würde in Anbetracht der Vor¬
besprechungen,^ ) der Annahme und teilweisen Mitunterzeichnung seitens
der Konzessionäre ^ ) der juristischen Auffassung privatrechtlicher Verträge

" >° ) S . oben S . 4 .
" 1) S . oben S . 12 .
i ° 2) S . oben S . 12 , 13 f .
" 2) Vgl . Protokoll , betr . die Ausführung der Damaralandkonzcssion , vom

14 . Nov . 18S2 (VI . 64 ) .
^ ) Vgl . Südkamerun - und Nordrocstkamerunkonzession .
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nicht widersprechen. Andererseits können auch einseitige Staatsakte zmn Zwecke
der Klarlegung von Rechteu und Pflichten auf beiden Seiten in Vertrags -
form gekleidet sein . ^ )

Aus dem Inhalt und Zweck der Konzessionen ferner ist die Ansicht v .
Bornhaupts durchaus nicht als widersinnig und undiskutabel zu verwerfen ,
wie dies Gerstenhauer " ° ) und Hesse ^ ' ) tun . Vielmehr hat deren Grund¬
gedanke offenbar die gerade von Gerstenhauer verteidigte Ansicht v . Stengels
hervorgerufen , daß die Landkonzessionen Schenkungen unter Auslage dar¬
stellen . Schenkungsverträge im Sinne des Privatrechts können nicht gemeint
sein/ ^ ) da beide Autoren eine privatrechtliche Ausfassung auf ' s schärfste be¬
kämpfen . Was aber der Begriff einer öffentlichrechtlichen Schenkung , in
privatrechtlicher Art dazu , zur Erklärung der Rechtsnatur der Konzessionen
beitragen soll , ist unerfindlich .

Im Gegenteil erscheint die v . Bornhauptsche Ansicht von dem privat -
rechtlichen Vertragscharakter der Konzessionen von vornherein sehr bestechend :

Dem Fiskus , bezw . der Zentralverwaltungsbehörde des Reichs lag in
den Zeiten , wo die meisten Konzessionen erteilt wurden , daran , das deutsche
Kapital für die Erschließung der Schutzgebiete zu interessieren . Über deren
Wert waren bis in die neueste Zeit die denkbar ungünstigsten Meinungen
vertreten . Mit vieler Mühe gelang die Gründung weniger , einigermaßen
deutscher Gesellschaften . Der Norden Südwestafrikas mußte sogar , um nicht
verloren zu gehen , an eine englische Gesellschaft vergeben werden . Angesichts
dieser Verhältnisse liegt es allerdings nahe , die Konzessionserteilungcn als
privatrechtliche Werklieferungs - ( d . i . Kauf - ) Verträge aufzufassen , die der
Fiskus mit den Konzessionären zum Zwecke der wirtschaftlichen Erschließung
der Schutzgebiete schloß . Eine solche Auffassung würde dadurch bestätigt , daß
z . B . die Konzession der Nordwestkamerungesellschaft nicht von Rechten , sondern
von der Pflicht zum Eisenbahn - und Wegebau usw . spricht . Auch viele der
südwestafrikanischen Konzessionen waren an eine Eisenbahnbauverpflichtung
geknüpft . Ferner trugen die Abgaben , so gering sie auch meist waren , doch
in Berücksichtigung der damaligen Geringschätzung des Wertes unserer Kolo¬
nien einen vergütungsartigen Charakter , wobei die Jaluitvereinbarung noch
ganz außer Betracht bleiben soll . Endlich nennt Z 8 a . SchGG . ( — Z 11
SchGG . ) als vornehmste , und zwar offenbar p r i v a t rechtliche Handels¬
zweige der Kolonisationstätigkeit : die Verwertung von Grundbesitz , Betrieb
von Land - und Plantagenwirtschaft , von Berg bau . In den besondere !? Ver¬
hältnissen der Schutzgebiete ist der Grund und Boden , wie Köbner hervor¬
hebt/ ^ ) eben nicht bloß Produktionsstättc , sondern Produktionsfaktor . Die

Vgl . die preußische Gesetzsammlung in vielen Beispielen : z . B . 1905 S . S1 ff .
a . a . O . S . S72 .

" 7) a . a . O . I S . S19 .
Vgl . v . Bornhaupt a . a . O . S . MI .

5->° ) Köbner . bei Holtzendorff -Kohler , II . S . 1126 .
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Überlassung großer Landstrecken und von Minenrechten scheint daher in der
Tat privatrechtlicher Natur zu sein .

Bei näherer Prüfung stellt sich jedoch heraus , daß eine solche privatrecht¬
liche Auffassung , wenn sie auch aus politischen oder historischen Gründen nahe
liegen mag/ mit den durch die Schutzgebietsgesetze von 1886 und 1887 auch für
die Schutzgebiete eingeführten Rechtsgrnndsätzen des deutschen Privatrcchts
unvereinbar ist , vielmehr auf einer völligen Verkennung des begrifflichen
Unterschiedes zwischen Privatrechten und öffentlichen subjektiven Berechnungen
beruht .

Schon formell kann nach deutschen " " ) Rechtsgrundsätzenein unbestimmt
begrenztes Land von gewaltiger Größe nicht Handelsobjekt sein . Sogar das
begrenzte einzelne Grundstück ist auch in den Schutzgebieten durch Einführung
der grundbuchlichenPrinzipien daselbst/ " ) ebenso wie in Deutschland seiner
öffentlichen Bedeutung wegen als Stück vaterländischer Erde ," " ) dem schnellen
und bequemen Handelsverkehr der beweglichenSachen tatsächlich entzogen .
Es ist daher unmöglich , daß Landstrecken unbestimmten Umfangs , deren Größe
die mancher deutschen Buudesstaaten übertrifft , und die daher von erheblichster ,
auch öffentlicher Bedeutung sind , als Handelsobjekt vergeben werden . An
eine Abänderung der innersten Prinzipien des deutschen Grundstücksrechtshat
auch weder die erteilende Behörde noch der Konzessionär denken können , da
der durch Gesetz vom 7 . Juli 1887 zugefügte s 3 Ziff . 6 a . SchGG . v . 1886
klar und deutlich vorschreibt , daß vom heimischen Rechte abweichende Regelung
des Grnndstücksverkehrs nur durch Kaiserliche Verordnung erfolgen dürfe .

Vielmehr hat die die Konzessionen erteilende Zentralverwaltungsbehörde
auch für das öffentliche Verwaltungsrecht, für welches keine einschränkenden
Vorschriften bestehen , ebenfalls heimische , d . i . preußische , Grundsätze zur An¬
wendung gebracht . Die „ Konzession " zum Eisenbahubau ," ^) die Gestattung ,
Anleihen aufzunehmen , die Einwanderung zu fördern ( Südkameruukonzession )
ist ebenso verstanden worden , wie im preußischen Verwaltungsrecht. Ferner
haben auch die Zollrechte und Abgabepflichten die Bedeutung der heimischen
steuerlichen teriuiui tseunici und sind auch von den Beteiligten so verstanden .
Deshalb ist es unwahrscheiulich, daß die Abgaben als privatrechtliche Ver¬
gütung , oder die Eisenbahnbauverpflichtungen als privatrechtliche Gegen¬
leistungen für die Verleihung des Landes angesehen werden können .

" ° ) Bezw . preußischen : § 2 SchGG . v . 1888 ; § 3 KGG . v . 1379 .
" i ) D .- Ostafrika : KVO . v . 24 . Juli 1894 ( 11 , 106 ) ; Kamerun : Vfg . des Reichs¬

kanzlers v . 7 . Juli 1888 ( I , 199 ) ; Südwcstafrika (allerdings erst ) : KVO . v . ö . Okt .
1898 (III . 129 ) ; D .-Neuguinea : KVO . v . 20 . Juli 1887 ( I . 469 ) ; Marschallinseln:
KVO . v . 22 . Juni 1889 ( I , S83 ) . — Heute bekanntlich : KVO . v . 21 . November 1902
(VI , 4 ) und Vfg . d . Reichsk . v . 30 . Nov . 1902 (VI , 10 ) .

" 2) So kann man wohl auch von dem mit Blut erkämpften Boden unserer
Schutzgebiete sagen .

" 2) Augenfällig ist z . B . die Parallele zwischen 1 bezw . 4 pr . Eisenbahnges .
vom 3 . Nov . 1838 und der Bestimmung der Nordwestkamerunkonzcssion , daß die
detaillierte Zeichnungder Bahnlinie zc . mit einem Konzcssions- (d . i . Gcnehmigungs - )
Gesuch dem Gouverneur einzureichen ist .
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Man kann demgegenüber einwenden , daß diese mehr oder weniger neben¬
sächlichen Bestimmungen der Konzessionen , selbst wenn sie einen öffentlich - , d .
i . verwaltungsrechtlichenCharakter tragen , wenig beweisen , wenn der Haupt¬
inhalt der Konzessionen , nämlich die Land - und Minenverleihungen, Gegen¬
stand des Privatrechtes wäre . Die eingangs gestellte Frage , ob die Kon¬
zessionen privatrechtliche Verträge seien , beantwortet sich also materiell mit
der Untersuchung , ob die Beziehungen des „ kontrahierenden " ReichSfiskns
zum Grund und Boden , einschließlich dem Bergwerkseigentum," ' ) privat -
rechtlicher oder öffentlich - rechtlicher Natur waren .

Beginnen wir mit der Erforschung der Bergrechte des Reiches , wofür die
Schutzgebiete Deutsch -Ostafrika , Kamerun uud Südwcstafrika in Betracht
kommen . In Deutsch - Ostafrika zunächst ist wegen der Ablösung der Berechti¬
gungen der dcutschostafrikanischen Gesellschaft nur die Rechtslage für die
Jrangi - und Usinjakonzession von Interesse . Diese aber sind ohne Zweifel
als v e r w a I t u n g s rechtliche Maßnahmen des Reichskanzlers zu erachten ,
weil dieser in s 6 der KaiserlichenBergverordnung vom 9 . Oktober 1898 ," ° )
die ihrerseits wieder auf Z 3 Ziff . 2 a . SchGG . beruht , zu solchen ausdrück¬
lich ermächtigt ist .

Daß die Verleihung der Bergrechte aber nicht bloß sormell , sondern ihrem
inneren Wesen nach öffcntlichrechtlicher Natur ist , ersehen wir erst aus den
Kaiserlichen Verordnungen , betreffend das Schürfen im Schutzgebiete von
Kamerun , vom 28 . November 1892 " ° ) und betreffend das Bergwesen im süd -
westafrikanischcn Schutzgebiete , vom 15 . August 1889 ." ^) Diese Verordnungen
machen von der im s 3 Ziff . 2 a . SchGG . ausgesprochenenBefugnis Gebrauch
und setzen das Allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten mit dem
darin enthaltenen Grundsatz der Bcrgbaufreihcit" ^) außer Kraft . Eine Be¬
gleichung der Bestimmungen dieser Verordnungen mit den ZZ 69 ff . , 141 ff .
des A . L . R . II , 16 beweist , daß den damaligen politischen Verhältnissen der
Schutzgebiete entsprechend , das Prinzip des staatlichen Bergwerks r e g a l s
wieder zur Geltung gebracht ist . " ^ ) Die Rechte also , die der Fiskus oder die
Zentralverwaltungsbehörde der Schutzgebiete in den Bcrgbaukonzessiouenver¬
lieh , leiteten " " ) sich sämtlich aus dem Bergregal her , waren mithin öfscntlich -
rechtlicher Natur . Lediglich eine bestätigende Konsequenz dieser Ansicht ent¬
hält der den 106 ff . II , 16 A . L . R . entsprechende Z 54 der südwest -
--

Vgl . 8 S0 ff . des prcuß . Allg . Bcrgges . vom 24 . Juni 186S .
III , 138 .
I , 221 .

" 5) I , 300 .
" s ) v . Stengel ( 1904 , S . 33S ) dürfte einen groben Fehler begehen , wenn er sagt ,

daß diese Verordnungen auf dem Grundsatz der allgemeinen Schürffrcihcit beruhen !
iisa ) Vgl . Karsten , Über den Ursprung des Bergregals in Deutschland , Berlin ,

1844 , S . 16 , 37 , 70 .
" ° ) Jetzt gelten die Grundsätze des preußischen Berggesetzen Kaiserliche Berg -

vcrordnungcn vom 8 . August 1905 (für Südwestafrika ) und vom 27 . Februar 1906
(IX , 221 bczw . RGBl . 190S , S . 727 f ., 1906 , S . 363 f . ) .
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afrikanischen Verordnung , welcher die „ Verleihung " von Sonderberechtigungen
im Verwaltungswege sanktioniert .

Die Überzeugung von dem Bergregal ist also in erheblichem Maße gestützt
durch das formelle objektive Recht der Schutzgebiete , serner nicht wenig auch
durch das Vorhandensein von Resten dieses Regals in der Heimat , in der
sonst der Grundsatz der Bergbaufreiheit gilt .

Erheblich schwieriger ist dagegen der Nachweis , daß auch die Beziehungen
zum Grund und Boden der Schutzgebiete öffentlichrechtlicher Natur feien : Auch
hier kommt nämlich ein Bodenregal in Betracht .

Die oft gerügte Verwechselung des älteren Staatsrechts ^ " ) von privat -
rechtlichem , fiskalischem Eigentum des Staates mit seiner Gebietshoheit ist
bei Gelegenheit der kolonialen Erwerbungen des Reiches aufs neue hervor¬
getreten . Demgegenüber ist mit der herrschenden Ansicht ^ ) sestzustellen , daß
mit dem Erwerb der Gebietshoheit über bisher völkerrechtlich herrenloses
Land ein privatrechtlicher Erwerb an und für sich nicht stattgefunden hat .

Die Beziehung des Fiskus zum herrenlosen Land regelt sich daher nach
den auf Grund der Gebietshoheit zur Anwendung gebrachten Gesetzen .' - )
Die Schutzgebietsgesetze lassen in öffentlichrechtlicherHinsicht dem Inhaber
der Staatsgewalt , also dem Kaiser und seinen Organen , freie Hand . Dies
gilt aber immer nur zugunsten der unbehinderten Verwaltuugstätigkeit der
Beamten . Sie sind also zwar nicht genötigt — wie im Falle des Privat - ,
Straf - und Prozeßrechts — , heimische , also insbesondere preußische Rechts¬
grundsätzeanzuwenden , aber sie sind selbstverständlich befugt , es zu tun . Ist
dann eine bestimmte , stets in einer Richtung verfolgte Praxis nachweisbar ,
so ist für die Fälle dieser Praxis dasjenige heimische Gesetz ohne Zweifel an¬
zuwenden , welches diese Praxis befolgt hat .

Für unsere Frage ist also zweierlei zu beweisen : erstens daß in Preußen
das Prinzip der Negalität herrenloser Grundstücke galt ; zweitens , daß die
Verwaltungspraxis diesen gesetzlichen Grundsatz in den Schutzgebieten an¬
gewandt hat .

Die Negalität der herrenlosen Grundstücke , d . i . ein öffentliches aus¬
schließliches Aneignungsrecht des Fiskus , in Hinsicht auf solche ist übrigens
in der kolonialrechtlichenTheorie , insbesondere auf Grund der Forschungen
in der französischen Literatur/ ^ ) anerkannt/ " ^) In Preußen ist dieser Satz ,

22 ») Vgl . vor allem : Hamelin , a . a . O ., S . 66 , 67 ff . (I^es nc>tiou8 6e sc>u -
veraiiiete er propriete c>M ete lonZtsmps conionclues ) ; ferner Heimburger , a . a . O .
S . 16 , 24 .

121 ) Vgl . bes . : v . Stengel , Herrenloses Land in den deutschen Schutzgebieten ,
Koloniales Jahrbuch , 18S4 , Bd . 7 , S . 10 ff .

122 ) Ob die Gebietshoheit ihrerseits als Recht am Staatsgebiet (Laband ) oder
im Staatsgebiet (Fricker ) zu beurteilen ist , erscheint für unsere Frage unerheblich .
Anderer Meinung : Schlimm , Grundstücksrccht der Kolonien , S . 33 f .

12 ») Hamelin , a . a . O . S . 59 .
124 ) Vgl . unter vielen anderen : v . Stengel , a . a . O . im Kol .- Jcchrbuch , VII ,

S . 13 , wo ein kurzer historischer Überblick vom Lchnrecht bis A . L . R . und Loäs civil ,
Art . 713 , gegeben ist .
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mindestens bis 1900/ - ° ) Gesetz : 8 ff . A . L . R . ,11 , 16 und A . L . R . II , 1Z .
Diese Bestimmungen sind befolgt in Deutsch - Slldwestafrika ," ° ) Deutsch - Nen -
Guinea ' " ' ) und anderen hier nicht interessierenden Schutzgebieten , indem die
Kaiserlichen Kommissare usw . vorschrieben , daß zur Aueignung herrenlosen
Landes die Genehmigung derselben erforderlich sei . Der Grundgedanke dieser
Verordnungen zieht sich durch die gesamte koloniale Rechtsentwicklungdieser
Materie hindurch , und hat selbst jetzt nach definitiver Regelung im Sinne
des BGB . sich noch in wichtiger Beziehung erhalten .^ ) Daß schließlich auch
die Zentralverwaltungsbehörden diesem Grundsatz folgten , geht aus der ein¬
fachsten Tatsache der — Konzessiouserteilung selbst hervor . Denn nur auf
Grund der Bodenregals läßt sich überhaupt eine unmittelbare oder mittelbare
Verfügungsbefugnis des Fiskus über das herrenlose Land konstruieren . Das¬
selbe gilt von der Erteilung des Neu - Guinea - Schutzbriefs und der Jaluit -
vereinbarung, welche , soweit sie Rechte zur Aneignung des Grund und Bodens
verleihen , auf dem gleichen Grundgedanken beruhen .

Nur scheinbar gilt Besonderes für die Kamerun - und die neueren ost¬
afrikanischenKonzessionen . Die Kronlandverordnungen für Dentsch -Ostafrika
nnd Kamerun vom 26 . November 189 ? ' ° ) und vom 13 . Juni 1896 " " ) er¬
klären nämlich das herrenlose Land dieser Schutzgebiete zu Kronland , an
welchem das Eigentum dem Reiche zusteht . Diese KaiserlichenVerordnungen
stützen sich auf Z 3 Ziff . 2 des a . SchGG . und haben danach die Kraft kolonialer
Gesetze , welche das heimische Grundstücksrechtaußer Kraft setzen . Der von
ihnen neu eingeführte Rechtszustand entspricht dem , den auch das BGB . im
Jahre 1900 in Deutschland geschaffen hat ." ' ) Alles bisher herrenlose Land
wird kraft Gesetzes privates Eigentum des Fiskus .^ ) Diese Gesetze durch -

2- " ) Mit dem BGB . hat sich der heimische Rechtszustand geändert . Da nach
den Grundgedanken des BGB . und seiner Ausführungsgcsetze herrenloses Land
offenbar als nicht mehr vorhanden tatsächlich angesehen wird , so hat sich die Regalität
des früheren Rechtes nur noch im § 928 II BGB . erhalten . Im übrigen ist , wie Z 1
der Königlichen Verordnung , betr . das Grundbuchwcscn , vom 13 . Nov . 1899 (GS .
516 ) konstatiert , der Fiskus kraft Gesetzes Privateigentümer des bisher herrenlosen
Grund und Bodens . Einen ähnlichen Vorgang werden wir sogleich für die Schutz¬
gebiete D .- Ostafrika und Kamerun zu behandeln haben . — Wollte man übrigens II ,
16 A . L . R . als Privatrccht auffassen , so würde die Anwendbarkeit dieser Bestim¬
mungen unmittelbar aus Z 2z, SchGG ., Z 3 ^ KGG . folgen . Es ist zedoch mit Dern -
burg , Bürgerliches Recht , Bd . III , 3 . Aufl ., 1904 , S . 292 , gegenüber Art . 89 Ziff . 1c
des preuß . Ausführ . - Ges . z . BGB . v . 20 . Sept . 1899 nochmals zu betonen , das; es sich
ausschließlich um öffentliches Recht handelt , so das; das Ancignungsrecht des Staates ,
ebenso wie noch erhaltene öffentliche Ancignungsrechte anderer (Weichbildrecht,
Aucnrecht ) noch heute in Kraft stehen .

12 ° ) VO . d . K . Kommissars vom 1 . Oktober 1888 ( I , 299 ) .
227 ) Vgl . Z 3 der Ausf . - Best . des Gouv . zur KVO . v . 21 . Nov . 19V2 vom 22 . Juli

1904 (VIII , 158 ) .
22s ) tzß 6 und 26 der Kaiserlichen Verordnung vom 21 . Nov . 1902 (VI , 4 ) .
22 ° ) II , 200 .
2-w ) ii , 232 .
222 ) S . Anm . 12S .
222 ) Ein etwaiger Zweifel , ob nicht unter dem Worte „ Eigentum " allgemein

nur ein Aneignungsrecht verstanden werden müsse , wird behoben durch das Amcndc -
ment der Kameruner Kronlandverordnung : „ als herrenlos Kronland " , vgl . außer
v . Bornhaupt bes . : Köbner , bei Holtzendorff -Kohler , Bd . II , S . 1127 .
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brechen diesen ihren Grundsatz jedoch in einer wesentlichen Beziehung . Nach
12 kann nämlich der Reichskanzlerdein Gouverneur die Besugnis beilegen
natürlich kann er auch selbst diese Befugnis gebrauchen ! — einzelne Per¬

sonen zu ermächtigen , ihrerseits Land auszusuchen und es als herrenlos vor¬
läufig iu Besitz zu nehmen . Aus dieser Bestimmung folgt : Das den Ver¬
ordnungen zu Grunde liegende Prinzip ist das Bodenrcgal des Reiches ; auf
Grund dieses Regals oder ausschließlichenAneignungsrechtes wird das an¬
zueignende Land uoo » etu krast Gesetzes in das Eigentum des Reichs ge¬
bracht . Aus naheliegenden praktischen Gründen aber soll das Aneignungs -
rccht in einzelnen Gebieten lieber so ausgeübt werden , daß auf Verfügung der
Verwaltungsbehörden Privatpersonen die Verwertung , d . i . Ausübung dieses
Ancignungsrechtes oder Regales gestattet werden kann . Das Gesetz ermächtigt
also den Fiskus , in bestimmten Fällen auf fein Eigentum an solchen Ge¬
bieten zu verzichten und sein für diese Fälle aufrechterhaltenes Regal oder
bloßes Ancignungsrecht auszuüben bezw . zn verleihen . Diese Bedeutung hat
die Erteilung der bezeichneten Konzessionen , in denen ausdrücklich auf die
Kronlandverordnungen Bezug genommen ist . Wie sehr sich das Reich die aus
der Regalität folgende Kontrolle trotz einer in der Hauptsache erfolgten Über¬
lassung des Regals zur Ausübung doch vorbehalten hat , folgt aus der Ge -
stattung einer nur „ vorläufigen " Besitznahme des Landes durch die Kon¬
zessionäre .

Die Rechtsbeziehungendes Reiches zum Grund und Boden sind also in
Rücksicht ans sämtliche Konzessionsgebieteöffentlichrschtlich. Öffentlichrecht¬
licher Natur sind aber schließlich auch die mit den eingeborenen Hciuplingeu
usw . abgeschlossenen Verträge der Deutschostafrikanischcn Gesellschaft und der
Deutschen Kolonialgesellschast für Südwestafrika bezw . ihrer Nechtsvorgänger .
Der Beweis ist bei beiden Fällen grundsätzlichgleich zu führen . Da indes
die öffentlichrechtliche Natur der ostafrikanischen Verträge kaum bestritten war ,
und da vor allem die Rechte aus diesen Verträgen abgelöst sind , so erörtern
wir hier nur die nunmehr ' ^ ) allgemein bekannten und umstrittenen Verträge
der südwestafrikanischen Kolonialgesellschaft .

Die völkerrechtlicheOkkupation Südwestasrikas ist zum Schutze der
Lüderitz ' schen Erwerbungen geschehen . Dessen tatsächlicher Besitzstand wird
damit in einen Rechtszustandverwandelt . ^ ) Der okkupierende Staat tut aber
noch mehr . Nämlich auch die Besitz - und Machtverhältnisse der Eingeborenen
werden der humanen , neueren Völkerreckstslchre ^ ') zufolge als Rechtsver¬
hältnisse anerkannt . Dementsprechend sind auch die Vereinbarungen usw .,
durch welche Nichteingeborene " ° ) zu den Eingeborenen in Beziehungen traten ,

222 ) Vgl . Kohlcr - Simon , Gutachten , a . a . O ., oben S . 14 f .
" 4) S . oben .

Näheres Kgl . bei Adam , a . a . O . S . 233 ff . u . a .
22 ° ) Bezüglich der Ausländer liegt z . B . in dem erwähnten deutsch - englischen

Abkommen vom 1 . Juli 18S0 eine Verpflichtung Deutschlands vor , die Er¬
werbungen von Engländern „ anzuerkennen " .
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als rechtserheblich anzusehen . Welches Recht aber für die Ausübung , d . h .
aber für die rechtliche Beurteilung der „ Rechte " Anwendung finden foll , be¬
stimmt sich , wie z .' B . Art . 8 des Abkommens zwischen Deutschland und Eng¬
land vom 1 . Juli 18W ^ ' ) ausdrücklichhervorhebt , „ nach den an Ort und
Stelle gültigen Gesetzen " .

Es findet also das im SchGG . bezw . KGG . eingeführte deutsche Recht
Anwendung . In welche Rechtsformen dieses heimischen Rechtes sich die Ein¬
geborenenrechteund insbesondere die auf Verträgen mit Eingeborenen be¬
ruhenden Rechtstitel der Europäer einfügen lassen , ist keinesfalls nach dem
Wortlaut der Verträge etwa zu beurteilen . Vielmehr ist aus dem Studium
des Eingeborenenrechtes ,^ ) der genauen Untersuchung der einzelnen Rcchts -
titel , ihres Zwecks und ihrer tatsächlichen Voraussetzungen ein Anhaltspunkt
zu gewinnen .

Fragen wir nach der rechtlichen Natur der Lüderitz ' schen Kaufverträge ,
so muß zunächst festgestellt werden , daß sie in dem oben bezeichneten Sinne
nicht als Kaufverträge im Sinne des Privatrechts anerkannt werden können .
Denn wenn auch Kohler " ") der Nachweis gelungen fein mag , daß das Bantu -
recht bereits Privateigentum " " ) kennt , so ist doch die Rcchtsbeziehung der
Häuptlinge zu ihren gewaltigen Gebieten , selbst wenn es sich um Inland uud
Inländer handeln würde , mit Rücksicht auf die Größe , die ungenaue Begren¬
zung des Gebietes und schließlich die ungemein lose tatsächliche Beziehung der
Kapitäne zum Land als keine privatrechtliche anzuerkennen ." ' ) Da aber ,
wie Simon und Köhler " ^) überzeugend nachgewiesenhaben , eine rechtlich
anzuerkennende Beziehung der Häuptlinge zum Grund und Boden und ihre
Verfügungsbefugnis vorhanden war , so fragt sich , welche andere Ncchtsform
für die Rechte der Häuptlinge in Betracht kommt . Ohne Schwierigkeit bietet
sich da ebenfalls die Annahme eines den Häuptlingen zustehenden Boden -
regals . AIs solches ist das Recht derselben und seine Wirkungen auch tat¬
sächlich anerkannt worden , wie sich daraus ergibt , daß das , wie wir nachzu¬
weisen versuchten , auf der Regalität beruhende Recht der deutschen Regierung
zur Konzessionserteilung in völlig gleicher Weise gestaltet ist . Hierin liegt
der Grund , daß die Gerechtsameder Deutschen Kolonialgesellschaftfür Süd¬
westafrika in der bisherigen Praxis so häufig mit den Regierungskonzessionen
auf eine Linie gestellt werden , ja geradezu als solche bezeichnet werden " " ) ." ' )

I , 99 . — Rechtlich und logisch verfehlt scheinen mir die Ausführungen
Hesscs cr. a . O ., Bd . I , S . 313 f .

52 ») Vgl . Kohler , Gutachten , a . a . O . S . 71 f ., 7S ff .
a . a . O .
Ob Jndividual - oder Stammes - Privateigcntum ist , wie H . Veit - Simon ,

a . a . O ., hervorhebt , gleichgültig .
" i ) Wie oben S . 34 f . näher ausgeführt .
" 2) a . a . O .

S . oben S . 3 , S . 17 .
Ein anderer Gedanke ist der : man kann annehmen , dasz die Häuptlinge bei

Proklamation der Grenzen ihres Gebietes ein nach der Okkupation als solches an¬
erkanntes Gesetz erlassen haben , kraft dessen sie , ähnlich wie in den Kronlandvcrord -

3
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Der Inhalt sämtlicher Konzessionen , einschließlich derjenigen der Deutschen
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika betrisst also nach den vorstehenden Aus¬
führungen mindestens auf Seite des die Konzession Erteilenden ausschließlich
öffentliche Berechtigungen . Solche kann aber die Zentralverwaltungs¬
behörde des Reiches niemals als Gegenstand privatrechtlicher Verträge an¬
erkennen , geschweige denn sie selbst zum Gegenstand der Privatabmachung
machen . Denn es ist ein alter , stets ' " ) anerkannter Grundsatz , daß öffentliches
Recht nie privatrechtlichen Vereinbarungen unterliegen kann ." " ) Deshalb
sind die Konzessionen keine privatrechtlichen Verträge .

8 7 .

Sind die KonzessionenPrivilegien ?

Während die privatrechtliche Auffassung der Konzessionenziemlich ver¬
einzelt geblieben ist , haben sich die meisten Schriftsteller teils dem Sinne nach ,
teils ausdrücklich der Ansicht angeschlossen , daß die Konzessionserteilung eine
Privilegierung , der Konzessionsinhalt mithin ein Privileg darstelle . AIs Be¬
gründer dieser Ansicht kann man v . Stenge ? " ) ansehen , der zwar durch das
Hineintragen privatrechtlicher Elemente — Schenkung oder Schuldübernahme
— seine Meinung sehr verschleiert . Gerstenhauer ' " ) dürfte sie ebenfalls im
Sinne der Privilegien verstanden haben . Am entschiedensten vertritt Hesse ' " )
den Standpunkt der Privilegierung .

Bei der Einzelbesprechung der — südwestasrikanischcn— Konzessionen
schließt Hesse , die Konzessionenseien Privilegien , diese Sondcrgesetze , Gesetze
aber könne nnr der Gesetzgeber erlassen , mithin seien die von der Verwaltungs¬
behörde erteilten Konzessionen „ von Anfang an nichtig " . Später ' ^ ) wider¬
spricht sich Hesse und meint , die Konzessionen seien Entwürfe der erst zu er¬
teilenden Privilegien , Gesetzentwürfen vergleichbar , in einigen Fällen seien
privatrechtlicheVerträge ( ! ) über die Erteilung eines Privilegs geschlossen ." " )
Solche sind naturgemäß ' ^ ) unwirksam .

nungcn , das herrenlose Land als ihr , der Souveräne , Privateigentum erklärten .
Indes widerspricht diese Annahme , die schließlich auch zu keinen anderen Konse¬
quenzen führt , als die , zu denen die im Text vertretene Ansicht kommen wird , den¬
jenigen Rechts - und politischen Grundsätzen , in deren Beachtung die Anerkennung
der öffentlichrechtlichen Stellung der Häuptlinge erfolgt ist .

D . II , 14 I . Zg - publlLUin pi' ivstoruin psctis mut ^ i' i nc>n potesr
( ? ÄpiniM ) .

Vgl . Seufferts Archiv , Bd . 19 , S . 326 f . ; ferner v . Kamptz , Rechtsprechung
des Obcrvcrwaltungsgerichtes , S . 433 , sowie die ständige Judikatur des pr . Ober¬
verwaltungsgerichts vom 12 . Bande ab , sowie des Reichsgerichts in Zivils ., bes .
Bd . 49 . S . 222 .

S . oben .
Bd . I , S . 3S9 , wo die Ausführungen auch schon zu S . 357 in Widerspruch

stehen .
" »> 8 8 der Scmseat . Konzession und Art . 3 der Karaskhoma - Vcreinbarung .
" ° ) Vgl . F 70 Einl . A . L . R . und 8 36 der Königl . Verordnung vom 26 . Dezember

1808 (GS . S . 464 ) .
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Die Praxis der deutschen Kolonialbehörden kritisierend spricht Hesse
einmal " ^) „ von einer heillosen Verwirrung im Konzessionswesen" . Ist eine
solche vorhanden , so beruht sie , insoweit sie rechtlicher Natur ist , zum größten
Teil auf der kritiklosen , unwissenschaftlichen Anwendung des Privilcgien -
begriffes auf die Konzessionen/ " " )

Hesse geht von der Definition des Privilegs aus , welche das Reichs¬
gericht , Band 4 , S . 417 , gibt . Die hier anerkannte Definition „ als der durch
einen Akt der Staatshoheit erfolgenden uumittelbaren Beschaffung einer ein¬
zelnen Berechtigung im subjektiven Sinne gegenüber einer objektiven Rechts¬
norm " erläutert das Reichsgericht durch folgenden Zusatz : „ Das Privileg wird
individuell bestimmten Personen gewährt und gibt diesen ein Vorrecht als ein
unmittelbar entstandenes . . . wohlerworbenes Recht und fällt nicht zu¬
sammen mit einer Ausnahmebestimmung oder Exemption , welche in einem
Gesetze einer gewissen Klasse von Personen . . . , nicht . . um ihrer Bevor¬
zugung willen , sondern aus . . . innerlichen Gründen . . . beigelegt ist/ '
Hesse hält diese von ihm zitierte Begriffsbestimmung ohne weiteres auf die
Konzessionen für anwendbar . Er übersieht , daß das Reichsgericht vielmehr
im Gegensatz zum römischen Recht ^ ) den für das preußische Rcchtl ^ ) auf¬
gestellten Satz vertreten will , daß ein Privileg nicht ein römifch - rechtliches
ĵns sillAulare , d . i . eine im gemeinen ( objektiven ) Recht enthaltene Besonder¬
heit für bestimmte Ausnahmepersoncn oder Fälle darstelle , sondern eine auf
Spezialrechtsnorm beruhende Befreiung vom gemeinen Rechte ." ° ) In
diesem Sinne definieren auch Hinschius/ " " ) HeimbaäV " ) Gierte " ^) u . a .
Das kanonische Recht selbst spricht an einer für die grundsätzliche Auffassung
des Privilegienbegriffes wichtigen Stelle " " ) ebenfalls von Iider 1 ns . . .
pi ' ivilsg 'io exemplioiris .

Die für die Beurteilung der kolonialen Verhältnisse maßgebende Begriffs¬
bestimmung des preußischen Rechts " " ) gipfelt also darin , daß das Privileg
ein Vorrecht des Privilegierten begründet , welches ihn vom gemeinen Rechte
ausnimmt , welches also andere , dem gemeinen Rechts unterstehende Personen
nicht haben .

Dies aber trifft anf die Konzessionen grundsätzlich nicht zn .

isi ) a . a . O . S . 355 .
i ° 2) Gehen doch bei Hesse die Widersprüche , Verwechselungen und Ungenauig -

teitcn so weit , daß er nicht einmal klarstellt , ob die angeblichen Privilegien öffent¬
liches oder Privatrecht enthalten . Er scheint jede subjektive Berechtigung (S . 354 )
für eine privatrechtliche zu halten , zumal er fortwährend des N . L . R . privat -
rechtlichen Inhalts und des BGB . zitiert .

Vgl . Dcrnburg , Pandekten , 6 . Aufl ., I . S . 102 f .
^ ) Vgl . Förster - Eccius , Preusz . Privatr . I , S . 76 f .

Vgl . Stammler , Privilegien und Vorrechte , Halle 1903 , S . 10 f ., S . 14 f .
Hinschius , in v . Stengels Wörterbuch des Verwaltungsrcchts , 1883 , Bd . II .

S . 303 f .
Heimbach , in Wcistes Nechtslexikon, Bd . 8 , S . 483 , 501 .

i - s ) Gierte , Deutsches Privatrecht , Bd . I , § 34 , S . 3W f .
c . 1 , VI , S , 7 .

^° ° ) Vgl . oben S . 20 .
3 *
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1 . Für die Land gerechtsame der Konzessionärezunächst ergibt sich ohne
weiteres aus den obigen " ^) Ausführungen, daß nach „ gemeinem Rechte " der
Schutzgebiete das Aneignungsrecht am herrenlosen Land nicht jedermann ,
sondern nur dem Fiskus zustand . Die dem Fiskus rechtlich mögliche Ver¬
leihung dieses Aneignungsrechtes geschieht nicht im Gegensatz zum gemeinen
Rechte , sondern aus Grund desselben . Daher ist von einer Sonderberechtigung ,
einem Privileg insoweit keine Rede .

2 . Das gleiche gilt von den Minenrechten " ' ) der Konzessionäre . In
Teutschostafrika , wo seit 1898 Bergbausreiheit gilt , sind in s 6 der Kaiser ! .
Verordnung vom 9 . Oktober 1898 die künftigen Konzessionsgebiete von diesem
Grundsatz ausgenommen ." ")

Übrigens kann auch in den übrigen Schutzgebieten , selbst wenn daselbst
der Grundsatz der Bergbaufreiheit eingeführt gewesen wäre , aus inneren
Gründen nicht von Privilegien gesprochen werden . Denn dieser Grundsatz
hätte zur Zeit der Privilegienerteilung beinahe lediglich eine theoretische Be¬
deutung gehabt . Denn nur mit größter Mühe und , heute so nachteiligen ,
Opfern vermochte " ' ^) es die Regierung , die Konzessionsgesellschaften für die
wirtschaftliche Erschließung der Schutzgebiete , insbesondere die Ausbeutung
der Bergschätze zu gewinnen . Ein Privileg aber begünstigt Einen vor Vielen ;
man kann aber nicht von einem Privileg sprechen , wenn es an Konkurrenz
fehlte .

3 . Falsch ist es ferner , von einem Eisenbahnprivileg zu sprechen . Diese
Ansicht " ^) gründet sich augenscheinlich " " ) auf die Meinung Gleims ," ' ) die
da sagt , Eisenbahnkonzessionenhätten überhaupt den Charakter eines Privi¬
legs . Dies aber ist in seiner allgemeinen Fassung unzutreffend ." ^) Zwar
bringt die Reichsgewerbeordnnngden Grundsatz der Gewerbefreiheit zur An¬
wendung . Aber selbst abgesehen von der Frage , ob dieses Neichsgesetz in den
Schutzgebieten gilt " °) und inwieweit/ ' " ) nimmt Z 6 RGewO . Eisenbahnnnter-
nehmungen ausdrücklich von dem Grundsatz der Gewerbefreiheit aus . Daher

Oben S . 21 .
Vgl . oben S . 20 . — Die Erteilung der Gibconkonzession läßt sich formell

für die Ansicht der Privilegierung verwenden lKVO . v . 18 . Sept . 1904 , VIII , 225 ) .
Tie Bcrgverordnung , die Bergbausreiheit einführte , ist aber erst von 190S .

" ° ) S . oben S . 20 .
" 4) S . oben S . 18 .

Hesse , a . a . O . S . 349 .
Vgl . v . Stengel , a . a . O . ( 1904 ) , S . 33S .

l ° ' ) Gleim . in v . Stengels Wörterbuch des Verwaltungsrechtes , 1889 , Bd . I ,
S . 336 f . Vgl . auch Heimbach , in Weiskes Rechtslexikon , a . a . O . ; dagegen Hinschius
in v . Stengels Wörterbuch a . a . O . S . 309 f . : „ Von der Konzession ist das Privileg
dadurch unterschieden , daß die erstere keinen neuen Rechtszustand begründet , sondern
ein Akt des staatlichen Prüfungs - und Aufsichtsrechts ist , welches für gewisse Fälle
gesetzlich ( d . i . also gemeinrechtlich !) . . . festgelegt ist . "

^° 6) „ Ein für jedermann bestehendes Recht , Eisenbahnen zu bauen " , wie Hesse ,
S . 349 , sagt , gibt es nicht .

i -">) 2 , 3 SchGG ., § 19 KGG . , früher 8 3 ^ KGG .
" ° ) Vgl . Edler von Hoffmann , Das deutsche Kolonialgewerberecht , 1906 .
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kann eine ausschließliche Eisenbahnkonzessionkeine vom gemeinen Rechte ab¬
weichende Sonderberechtigung , kein Privileg sein .

4 . Was endlich die Steuerrechte der Konzessionäre anlangt , so meint
Hesse " ^) allerdings , daß hier ein „ Steuerprivileg " vorläge , bedürfe „ keines
weiteren Beweises " ! Der Beweis hätte doch Wohl geführt werden müssen ,
denn rechtliche Gründe sprechen lediglich gegen die Privilegiencigenschaft . Zur
Zeit der Konzessionserteilungen gab es in den Schutzgebieten keine allge¬
meinen Steuer - oder Zollgesetze " ' ) / " ) sondern nur Verwaltungsverord¬
nungen . Eine Befreiung von einer gemein rechtlichen Steuer - oder Zollast
konnte also nicht stattfinden , da eine solche nicht existierte/ " ) Deshalb ist
auch kein Steuer - oder Zollprivileg denkbar .

s 8 -
Die rechtliche Natur der Konzessionen .

Die bisherigen negativen Erörterungen , die behandelten , was die Kon¬
zessionen nicht sind , haben wenigstens über die Natur derjenigen Rechte auf¬
zuklären gesucht , kraft deren die konzessionierenden Behörden die Konzessionen
erteilt haben können . Denn in dieser Hinsicht bedurften nur die Land - und
Bergrechte einer Untersuchung : über das Wesen der Eisenbahn - , Steuer - und
Zollrechte kann ein Zweifel nicht auftauchen . Indes ist durch die Ermittlung
der Rechte , welche der Konzessionserteilung zugrunde liegen , noch nicht die
Einsicht dessen gewonnen , was die Konzessionen selbst sozusagen in prozessualer
oder rechtspolitischer Hinsicht sind .

Die Konzessionen " ^) sind — was ihr Name sagt : nämlich Konzessionen
in demselben Rechtssinne , in dem dieser Begriff überhaupt in der deutschen
Rechtssprache , also insbesondere im Sprachgebrauch der Reichsgewerbeord -
nung ," °) vorkommt .

Eine Konzession heißt danach eine staatliche Verwaltungsmaßregel , welche
die Erlaubnis oder Genehmigung zu Handlungen oder Unternehmungen er¬
teilt , die ihrer öffentlichen Bedeutung wegen ( oder wegen der damit ver¬
bundenen Nachteile , Gefahren und Belästigungen ) kraft Gesetzes nicht jeder¬
mann freigegeben sind/ " )

5" ) a . a . O . S . 349 .
" 2) Vgl . Gesetz über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete, vom

30 . März 1892 ( I , 7 ) .
" Z) Vgl . Florack , Die Schutzgebiete zc ., S . 50 .
154 ) Davon unabhängig ist die Frage , inwieweit die konzcssiniertcn « teuer - und

Zollrechte einer späteren Gesetzgebung gegenüber standhalten . Hierüber ist noch zu
sprechen .

i ^° ) D . ist in dem oben S . 17 festgestellten Sinne .
i5 ») Ferner im preußischen Eisenbahngesetz vom 3 . November 1838 .
i5 ?) S . § Z 16 f ., 29 ff . der Reichsgewerbcordnung . Die lex genei -^ Iis sagt nicht :

die bezeichneten Unternehmungen werden verboten , (dann würde die Konzessionierung
doch eine Privilegierung darstellen !) sondern bestimmt : der Grundsatz der Gewerbe¬
freiheit gilt für diese , wie für alle Unternehmungen , doch soll ihrer Gefährlichkeit
usw . wegen polizeiliche Kontrolle stattfinden .
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I . Am klarsten ist diese rechtliche Natur der Konzessionen im Sinne der
heimischen Gesetze da , wo sie eine Eisenbahnkonzessionenthalten . Die Er¬
teilung einer solchen hat dieselbe Bedeutung wie in dem preußischen Gesetz
vom 3 . November 1838 . Daß die Eisenbahnbauerlaubnis als eine ausschließ¬
liche erteilt ist , hat seinen Grund in der lediglich politischen Erwägung , daß
der erteilenden Behörde selbst an der Durchführung des Eisenbahnbaus sehr
viel gelegen war , und daß sie daher den Konzessionärendurch Ausschluß jeder
Konkurrenz entgegenkommen wollte . Die gleiche raric » waltet bei den ZZ 26 ff .
des preußischen Eisenbahngesetzes ob . Grundsätzlichin gleicher Weise ist die
Erteilung der Erlaubnis zum Erwerb von Eingeborenengrundstückenzu be¬
urteilen . Während nach Z 35 der RGewO . in der Heimat der gewerbsmäßige
Handel mit ländlichen Grundstückenzwar freigegeben ist , aber polizeilich ver¬
boten werden darf , ist die Erwerbung von Eingeborenenland in allen Schutz¬
gebieten schon sehr bald nach Beginn der Schutzherrschaft^ °) durch Verwal¬
tungsverordnungen polizeilicher Natur verboten/ " ) Die zentrale Verwal¬
tungsbehörde hat nun konzessionsweise den Erwerb des Bodens — als Pro -
duktionsfaktors ^ " ) — durch die Handelsgesellschaftengestattet .

Nicht ganz fo einfach liegen die Rechtsverhältnissebei der Verleihung der
Land - und Berggerechtsame . Wir haben gesehen , daß das Aneignungsrecht
des Staates am Boden und seinen Schätzen ein Regal bedeutet . Die Rechts¬
lage der verleihenden Behörde regelt sich daher in Bezug auf die Berggerecht¬
same nach denselben Grundsätzen , wie sie das A . L . R . II , 16 , ss 69 ff . aufstellte .
Das Bodenregal dagegen läßt sich etwa mit den Grundsätzen des Jagdregals
— A . L . R . II , 16 , 30 ff . , 39 — beurteilen , welches sich allerdings auf
die Aneignung beweglicher Sachen bezieht .^ )

Eine Verleihung dieser dem Staate zustehenden Regalrechte kann nur
dann den Charakter einer Konzession haben , wenn die verliehenen Gerecht¬
same zu Handels - und gewerbsmäßiger Ausbeutung bestimmt sind . Es kommen
hier in der Person der erteilenden Behörde zwei ( vgl . die Entsch . des Reichs¬
gerichts , Bd . 64 , S . 137 ; unten Anm . 197 ) Momente zusammen : einmal
ist der an sich Alleinberechtigteder Staat als Inhaber des Regals ; dann aber
ist die Verleihung dieses Regals als zu Gewerbszwecken geschehend von solchem
öffentlichen Interesse , daß der Staat auch in seiner Eigenschaft als Inhaber
der Polizeigewalt die Erlaubnis zu dem Betriebe zu geben hat . Beides trifft

Wie auch heute noch wenigstens Genehmigung erforderlich ist : § 11 der
Kronlandverordnungen v . 2g . VI . 1896 und IS . VI . 18Sö ( II , 200 u . 232 ) ; Ausf .-
Best . der Gouverneure von Deutsch -Neuguinea und Südwestafrika zur Kais . VO . v .
21 . Nov . 1902 , vom 22 . VII . 1904 (VIII , 1ö8 ) u . 23 . V . 1903 (VII , 114 ) .

Aus naheliegenden kolonialpolitischen Gründen : das bodenreformerische
Prinzip ist bekanntlich in der Landordnung von Kiautschou am reinsten zur Durch¬
führung gelangt .

S . oben Anm . 109 .
isi ) Daß die Rechtsgrundsätze der beweglichen Sachen vor Einführung des

Grundbuchs auf unbewegliche Anwendung finden können , bestätigt die Entsch . des
Reichsgerichts in Strafsachen , Bd . 21 .
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auf die Verleihung der Land - und Minenrechte zu : Daß die Verwertung des
Grund und Bodens , der Betrieb von Land - und Plantagenwirtschaft und von
Bergbau — Z 11 SchGG . — ein Gewerbe der Handelsgesellschaften , der Grund
und Boden ein Handelsobjckt des Großhandels darstellt , ist schon wiederholt
dargetan . Im allgemeinen freilich ' " ) kann die Befugnis , eine gewerbliche
Konzession zu erteilen , auch wenn Gewerbefreiheit grundsätzlich nicht gilt/ " )
und wenn die Voraussetzungen des Z 1V A . L . N . II , 17 nicht Platz greisen ,
nur traft gesetzlicher Ermächtigung erlangt werden .

Anders in unserem Falle . Der Staat als Inhaber des Regals ist der
einzige , dem die Rechte zustehen , deren gewerbsmäßige Ausübung grundsätzlich
konzessionspflichtig sein würde . Derselbe Staat ist aber auch gleichzeitig der
Inhaber desjenigen Hoheitsrechtes , das ein den Konzessionszwangfestsetzendes
Gesetz schaffen würde : dem Ermessen des Staatsorgans müßte dann die Er¬
teilung oder Versagung der Konzession anheimgestellt sein . Da überdies hier
die gleiche Zentralverwaltungsbehörde sowohl die Verfügung über die Regalien
besitzt , als auch das etwaige Recht einer Konzessionserteilung , bedarf es einer
solchen gesetzlichen Ermächtigung zur Konzessionierung als überflüssig nicht .
Denn das Ermessen derselben Behörde würde über die Konzessionicrung zu
befinden haben , die auch schon die Erteilung derjenigen Rechte in der Hand
hat , von deren Besitz die Möglichkeit eines etwa konzessionspflichtigenGe¬
werbebetriebes überhaupt abhängt .

Der Staat verleiht also sein Regal dadurch , daß er als gleichzeitigerIn¬
haber der Verwaltungsmacht konzessioniert , die Benutzung des Regals gewerbs¬
mäßig vorzunehmen . ' Die Überlassung des Aneignungsrechtes , sowie des
Bergregals hat daher den Charakter einer Konzession in dem oben bezeich¬
neten Sinne .^ )

An diesem wahren Konzessionscharakter wird nichts geändert , wenn zivil -
rechtliche Nebenabreden hinzutreten , auch nicht , wenn das ganze künftige Rcchts -
verhältnis in zivilrechtlichenFormen geregelt ist . Bei den beiden neueren
ostafrikanischenKonzessionen nämlich ist die Konzessioniernng hinsichtlich der
Boden rechte derart erfolgt , daß die Konzessionäre den Austrag und die
Ermächtigung erhalten , das Aneignungsrecht des Staates an seiner Statt ,
aber für ihn auszuüben . Der Staat erwirbt vermittels der Aneignungs¬
handlungen der hierfür konzessioniertenGefellfchaftendas Eigentum an dem
abgegrenzten Land . Gleichzeitig ist er als Fiskus verpflichtet , dieses Land
den Konzessionärenzu Erbpacht ^ ') zu belassen .^ " )

1- 2) Vergl . HinschiuZ , a . a . O . ; 16 ff . RGewO .
v . Hoffmann , a . a . O . und Deutsches Kolonialrccht (Göschen ) , 1907 , S . 74 f .

is «) Rechtlich die gleiche Art einer „ Erlaubnis " finden wir bereits im F 85 A .
L . R . II . 1K .

Z 91 des preuß . Gesetzes vom 2 . März 1850 (GS . 77 ) dürfte gemäß ß 3
SchGG ., § 20 KGG . nicht zur Anwendung kommen , da er Einrichtungen und Ver¬
hältnisse voraussetzt , an denen es im Schutzgebietefehlt .

i «°) Dieser Fall der dinglichen Surrogation ist Z 588 II BGB . vergleichbar .
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Die Land - und Berggerechtsame der Deutschen Kolonialgcsellschaftfür
Südwestafrika sind von gleicher Art , wie die aus den Regierungskonzessionen
folgenden . Denn die aus den Verkaufs - usw . - Verträgen mit den Häupt¬
lingen fließenden Rechte sind in dieselben Rechtsformen zu bringen , wie sie
die Regierung angewendet hat .^ ' ) Die Häuptlinge , in beschränkter , der
Selbstverwaltung ähnlicher ' ^ ) Machtfülle anerkannt , können nicht mehr Rechte
verleihen , als es die Regierung kann .

II . Auch in formeller Hinsicht bestätigt sich die Ansicht von dem Charakter
der Konzessionen im obigen Sinne . Zwar bestehen gesetzliche Bestimmungen
über die Form derselben und die Zuständigkeit der erteilenden Behörde in den
Schutzgebieten nicht . Wenn wir aber selbst annehmen , daß die — jetzigen —
ZZ 2 , 3 SchGG . 19 , 20 KGG ., die für das Zivilrecht die nötigen Garantien
und Bindungen schaffen wollen , entsprechend für das öffentliche Recht gelten ,
fo fehen wir , daß die Grundsätze des heimischen , d . i . preußischen Rechtes
unsere Auffassung nur unterstützen .

Was zunächst die Eisenbahnkonzessionenanlangt , so ist in Preußen für
die Ncuanlage überhaupt landesherrliche Genehmigung erforderlich , im übrigen
erteilt der Minister als Zentralverwaltungsbehörde die erforderlichen Erlaub¬
nisse . ^ " ) In den Schutzgebieten ist zur Zeit der Konzessionserteilungen die
rario einer landesherrlichen Genehmigung fortgefallen , da es dort überhaupt
noch leine Eisenbahnen gab , mithin auch von einer Neuanlage , die im Ver¬
hältnis zu bereits Bestehenden im Gesetze gedacht ist , nicht die Rede sein konnte .
Folglich war für die Konzessionierung die Zentralverwaltungsbehörde der
Schutzgebiete , also der Reichskanzler , zuständig ." " ) An feiner Stelle war
auch die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes zuständig . Zwar können
auf Grund des Stellvertretungsgesetzes vom 17 . März 1878 ( RGBl . 7 ) nur
die Vorstände der dem Reichskanzler untergeordneten obersten Reichs¬
behörden mit dessen Stellvertretung beauftragt werden . Aber diese Stellver¬
tretung bezieht sich nur auf die Gegenzeichnung kaiserlicher Verordnungen.
Im übrigen kann der Reichskanzler " ^) ebenso wie jeder preußische Minister
in den meisten Verwaltungsangelegenheiten durch die Vorstände der zentralen
Abteilungen vertreten werden , die in seinem Auftrage zeichnen . Als eine
solche zentrale Abteilung muß die Kolonialabteilung auch schon vor ihrer Er¬
hebung zum Staatssekretariat angesehen werden , obwohl sie nicht dem Reichs¬
kanzler unmittelbar untersteht . Dies folgt aus ihrer inneren Bedeutung und
daraus , daß diese Auffassung bereits in manchen Verordnungen, z . B . im

1«' ) Vcrgl . oben .
S . oben .
Vergl . W 4 ff . des preuß . Eisenbahngesetzes v . 3 . XI - 1838 .
Als Reichs - und „ Kolonialministcr " : vcrgl . Florack , a . a . O . S . 34 und die

daselbst Zitierten .
^>") Es mag dahin gestellt bleiben , ob dies auch dann gilt , wenn Gesetze (z . B .

8 IS SchGG .) oder Verordnungen ( z . B . Zoll -VO . v . t . VII . 1S02 ) ausdrücklich den
Reichskanzler ermächtigen .
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Z 27 der Kaiser ! . Verordnung vom 21 . November 1302 " - ) vertreten ist . Der
den Eisenbahnbau betreffende Teil der Konzessionenist daher von der zu¬
ständigen Behörde erteilt .

Das gleiche gilt von der Kouzessionierungder Ausübung der Land - und
Bergrechte . Diese sind , wie nachzuweisen versucht ist , nicht als Regalien un¬
mittelbar verliehen , sondern in Form der Konzessionierung ihrer gewerbs¬
mäßigen Ausnutzung . Und schon das A . L . N . hat zwar die Verleihung der
Regalien grundsätzlich durch den König geschehen lassen/ ^ ) dagegen eine
unseren Konzessionen wesensgleiche Erlaubnis , wie z . B . im Z 85 A . L . R .
II , 16 , einer Verwaltungsbehörde^ ) übertragen . Außerdem folgt aus den
den 109 , 114 ff . des preußischen Zuständigkeitsgesetzesvom 1 . August 1883
zugrunde liegenden Prinzipien , daß die von den kolonialen Verwaltungs¬
behörden zuständigermaßen erteilten Konzessionen echte Konzessionen im Sinne
der Gewerbeordnung sind .

III . Weniger bedeutungsvolle Teile der Konzessionen , z . B . die Ein -
wanderungs- und Anleihckonzession ^ ) für die Südkamerungescllschaft , be¬
dürfen keiner weiteren Erörterung , ebensowenig die vielfachen Konzessions¬
bedingungen . Es ist nur zu betonen , daß diese nicht mit privatrechtlichenVer¬
einbarungen verwechselt werden dürfen . Auch die Festsetzung besonderer Ge¬
richtsstände , in der Gibeonkonzessionz . B . , bedeutet Konzessionsbedingnng ,
keinen Schiedsvertrag.

Dagegen ist die rechtliche Natur der finanziellen Rechte uud Pflichten der
Konzessionärenoch aufzuklären .

Insoweit die Konzessionen Steuerfreiheit verheißen , bedeuten sie nur tat¬
sächlich , nicht rechtlich erhebliche Erklärungen der Regierung , die etwa denen
zu vergleichen sind , die den gesetzgebendenKörperschaftenoder Vertretern wirt¬
schaftlicher Interessen die Einbringung eines bestimmten Gesetzentwurfs ver¬
heißen . Dasselbe gilt von den Zusagen der Verschasfung des Enteignungs¬
rechtes u . ä .

Die Gewährung zollfreier Einfuhr stellt sich als eine Verwaltungsmaß¬
regel dar , zu der der Reichskanzler in der Kaiserlichen Verordnung vom 1 . Juli
1902 ^ ° ) mit rückwirkenderKraft ausdrücklich ermächtigt ist . Die diesbezüg¬
lichen Bestimmungen der Damaralcindkonzessionhat der Reichskanzler späte¬
stens in Art . IX der von ihm selbst erlassenen Otavikonzessiongenehmigt .

Die in den Konzessionen statuierte Pslicht der Konzessionärezur Leistung
bestimmter Zahlungen und Gewinnauskehrungen an den Fiskus ist als Er¬
hebung einer Gebühr ^ ' ) für die Erteilung der Konzession unter gleich¬
zeitiger Übertragung des Regals ^ ) auszufassen . Obwohl in dieser

VI , 4 .
^ 28 A . L . R . II , 14 .

i ° 4) Dem Bergamte .
Vergl . auch Z 7SS BGB .
VI , 482 .
Vergl . Tit . 22c des preuß . Stcmpcltarifs !z. 3i . VII . 18S5 . Entscheidung

des Reichsgerichts , Bd . 64 , S . 137 ff .
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Beziehung die Kolonialvcrwaltuugsbehördeu völlig ungebunden waren ,
würde doch auch bei grundsätzlicher Heranziehung heimischer Vor¬
schriften ^ ) d ^ - Art . 102 der preußischen Verfassungsurkunde keine Anwen¬
dung finden können , da er Einrichtungen und Verhältnisse voraussetzt , an
denen es zur Zeit der Konzessionserteilung in den Schutzgebieten fehlte . Ein
derartiger Schutz , wie ihn dieser Art . gewähren will , ist den großen Gesell¬
schaften gegenüber , die in fast völliger Unabhängigkeit ihre Gebiete erst er¬
schließen sollen , um so weniger nötig , als die Gebühr für die Konzessions¬
erteilung in Form einer bestimmten Abgabe auf Grund ihrer vorherigen
Einwilligung auferlegt worden ist . Eine derartige Gebührenerhebung
in fast vertragsmäßiger Form nach Art des Privatrechts ist dem Staatsrccht
bekannt ." " ) Die Gebühr stellt hier nicht sowohl eine Vergütung für die Be¬
nutzung staatlicher Anstalten dar , sondern betrifft den rationell gleichen Fall
der Gewährung staatlicher Regalien ." ' ) Daß , z . B . bei der Jaluitvereinbarung
und den Schutzbriefen , durch die Bezahlung aller Verwaltungskosten politisch
die Erteilung des Schutzes überhaupt mit abgegolten werden soll , ist nur für
die Höhe der Gebühr , nicht aber deren rechtliche Natur erheblich . " ° ° )

IV . Jusoweit den Konzessionären polizeiliche Befugnisse übertragen
sind , - "" ) gibt der Z 23 des preußischen Eisenbahngesetzes vom 3 . November
1838 die erforderliche Erklärung .

V . Die obige Auffassung der Konzessionen im Sinne einer verwaltungs¬
rechtlichen Erlaubnis , also im Sinne der Gewerbeordnung , steht nicht so sehr
in Widerspruch zu den bisher in der Literatur vertretenen Ansichten , wie es
den Anschein haben kann . Die von v . Stengel - ^ ) begründete Ansicht , so sehr
sie auch ganz heterogene Begriffe , wie Hoheitsrechte , Privilegien , Monopole ,
Schenkung , Schuldübernahme , Jagdrecht auf fremden Grund und Boden , Pa -
trimonialgerichtsbarkeit , Zwangs - und Bannrechte , Regalien auf eine Linie
stellt und bezüglich der Regalien den Unterschied zwischen inaivra und
iniuc >iÄ " ° '°) verkennt , stimmt doch in ihrem innersten Kern : daß die Kon¬
zessionen öffentlichen Rechts seien , mit der hier vertretenen Meinung überein .
Anderseits läßt sich die letztere auch mit der v . Bornhauptschen Behauptung ,
die Konzessionen enthielten privatrechtliche Elemente , " ^ ) in gewissem Sinne

i ->° ) S . oben .
Vergl . Anschütz , in Holtzendorff - Kohlers Enzyklopädie , II , S . 628 ; ferner

Anschütz , Die gegenwärtigen Theorien über den Begriff der gesetzgebenden Gewalt
usw ., 2 . Aufl ., 1901 , S . 97 (Postalische Gebühren u . a . ) .

200 ) Die Zahlungen der öffentlichrechtlichen Gesellschaften sind z . T . auch nach
den zum Vergleich heranzuziehenden Grundsätzen des prcuß . Ges . v . 20 . IV . 1892
(GS . 87 ) zu beurteilen .

2<" ) In dieser Hinsicht ist besonders das von der South West African Tcrritories
Ltd . im Einvernehmen mit der Regierung (vergl . auch das in der Jrangi - und
Usinjakonzession verliehene Recht , Schürffreiheit zu erklären ) erlassene Bcrgregulativ
vom 1ö . XI . 1901 (VI , 412 ) zu erwähnen . Trotzdem die darin festgesetzten berg -
rcchtlichen Vorschriften durchweg in die Form privatrechtlichcr Vertragsbestimmungen
gekleidet sind , bleiben solche Festsetzungen doch inhaltlich bcrgvolizcilicher Natur .

2° - ) A . a . O . 1904 .
- 02) Vergl . Gierkc , in Holtzendorff - Kohlers Enzyklopädie , I , 492 .
- ° t ) A . a . O .. bes . in dem Artikel 1906 .
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vereinigen . Der Hauptbestandteil der Konzessionen sind die als Regalien
gekennzeichneten Land - und Minenrechte . Nun aber zeigt die Geschichte der
Regalien in Deutschland , - '̂') daß die niederen Regalien insbesondere praktisch
und theoretisch vom Standpunkt der fiskalischen , der privatrechtlichen Nutzung
betrachtet wurden .^ " ) Diese privatrechtliche Seite , die übrigens den gewerb¬
lichen Konzessionenusw . allgemein eigen ist , ist natürlich ausschließlich zur
Erfassung der wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Rechte anzuerkennen : formell
juristisch handelt es sich um verwaltungsrechtliche , öffentlichrechtlicheEr¬
scheinungen .

Knüpfen diese auch au Rcchtsbegriffe eiuer Zeit an , in der unser Vater¬
land selbst dem noch unentwickeltenZustand der Kolonien näher stand , so ist
doch etwas „ eminent Modernes " , wie es v . Bornhaupt hervorhebt , an diesen
Konzessionsrechten in einem Doppelten zu erblicken : einmal ist die Rolle des
Bodenregals in der kolonialen Rcchtsphäre in neuer Entwicklung zu grösser
Bedeutung emporgestiegen ; außerdem ist die nüchtern - verwaltungsrechtliche
Verleihung der Regalien durch Konzessionen seitens der Verwaltungsbehörde
oder der Häuptlinge , der mittelalterlichen , von lehnrechtlichenBegriffen lx
herrschten Verleihung an Klarheit überlegen .

Z 9 -
Der Rechtsweg der Konzessionäre .

Die Feststellung des rechtlichen Charakters der Konzession ist am wichtig¬
sten für die Frage , ob und wie den Konzessionären ihre Rechte entzogen werden
können , sowie welche Nechtsbehelfe diesen selbst zu Gebote stehen , um sich vor
Schaden zu schütze « . " " ' )

Fraglich erscheint in dieser Hinsicht aber nur die Entziehung der Kon¬
zession selbst , nicht dagegen diejenige von Privatrechten, welche auf Grund der
Konzessionen wohlerworben sind . - ^ ) Der Eingriff in folche Privatrechte , ins¬
besondere also bereits erworbenes Eigentum am Land oder Bergwerkseigen -
tum , ist nach den gewöhnlichenVorschriften des bürgerlichen Rechtes zu be -
urteilen . ' ° ° ) Dies gilt insbesondere von den Gerechtsamen der Deutschen
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, insoweit ihr Privateigentum durch
rechtskräftige Ausschlußurteile festgestellt ist ." ^ ) Es kann auf Grund dieser
Urteile dahingestellt bleiben , ob die Aneignung auf Grund der Aneignungs¬
konzession schon durch einfachen Antrag auf Einleitung des Aufgebots -
verfahrens — denn dies dürfte in manchen Fällen die einzige erkennbare An -

205 ) Vergl . Hüllmann , Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland ,
Frankfurt a . O ., 1806 , bes . S . 16 f ., 20 f .

2° ° ) Gierte , a . a . O .
207 ) Eine eingehende Erörterung dieser Fragen fällt aus dem Rahmen dieser

Arbeit ; es sollen daher nur die aus der hier gefundenen rechtlichen Natur der Kon¬
zessionen unmittelbar sich ergebenden Probleme aufgestellt werden .

2° s) Vergl . Dernburg , Pandekten , 6 . Aufl ., I , S . 94 , Anm . 8 .
2°») Also besonders nach der Kais . Entcign . -Verordn . v . 14 . II . 1903 (VII . 39 ) .
2i ° ) Vergl . Kohlcr -Simon , a . a . O .
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eignungshandlung gewesen sein — zulässig war , ferner , ob so riesenhafte Be¬
zirke , obendrein noch mangelhaft abgegrenzt , einer fo primitiven Aneignungs¬
handlung unterliegen sollten . "" ) Jedenfalls wirken dierechtskräftigen Aus¬
schlußurteile , ebenso wie nach K 927 BGB . , konstitutiv . Das Privateigentum
der Gesellschaft ist damit unantastbar festgestellt ." ' ) " ' )

Die Entziehung oder Beschränkung der Konzessionen selbst kann aus
dreierlei Art geschehen : erstens durch den Staat im Wege der Gesetzgebung
oder im Verwaltungswege , endlich durch Privatpersonen . Im letzteren Falle
steht den Konzessionärender Z 823 BGB . zur Seite . - " )

Gegen die Entziehung der Konzession im Wege der Reichsgesetzgebung ,
bezw . Kaiserlicher Verordnung " ") steht den Betroffenen ein Rechtsweg nicht
offen ," ° Dagegen sind auch die Ausführungen v . Stengels , Gerstenhauers
und Hesses zu verwerfen , infoweit sie behaupten , der Staat könne „ ohne
weiteres " im Wege der Gesetzgebung die Konzessionen entschädigungslos be¬
seitigen . Es erscheint widersinnig , niit der formalen Möglichkeit , ein Gesetz ,
welches den Raubmord gutheißt , durch die gesetzgebenden Faktoren zustande zu
bringen , die rechtliche Befugnis hierzu begründen zu wollen . ' " ) Ebenso ist
mit der Konstatierung , daß der Staat ein Gesetz erlassen kann , welches die
Konzessionenohne Entschädigung aufhebt , noch nichts über die Frage vor¬
gebracht , ob die Entschädigungspflichtnicht in ein solches Gesetz aufzunehmen
sei . Und in dieser Hinsicht ist nicht allein , wie Gerstenhauer will ^ ) , zu er¬
wägen , daß die entschädigungslose Aufhebung von erheblichem , politischen Vor¬
teil sein könnte , sondern es sind auch die in dieser Beziehung bereits her¬
gebrachten Rechtsgrundsätzeähnlicher Gesetze , besonders Preußens , zu berück¬
sichtigen . Es gibt auch eine Anzahl von solchen Gesetzen , die zum Vergleich
herangezogenmüssen : so KZ 70 , 75 Einl . A . L . N . , § s 29 ff . I , 8 A . L . R ., art . 9
pr . VUrk . , pr . Enteignungsgesetz v . 11 . IV . 1874 , pr . Fluchtliniengesetz v .
2 . VII . 1875 , Reichsrayongesetz v . 21 . XII . 1871 , ferner pr . Gesetz v . 11 . V .
1842 ( GS . 192 ) , § Z 55 f . pr . Zuständigkeitsgesstzesv. 1 VIII . 1883 , endlich

2" ) Es ist indes auch das oben S . 34 , A . 1 , Und sonst Gesagte zu berücksichtigen .
212 ) Vergl . Hcllwig , Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts , Leipzig , 1903 , I ,

S . 53 , bes . Anm . 60 ; die konstitutive Wirkung des Urteils , gilt , wie Hellwig sagt ,
unter allen Umständen , selbst bei ungesetzlichem Erlaß , im Gegensatz zum römischen
sententis . nulla .

2i2 ) Dies verkennt Hesse , a . a . O . Passim ; vergl . auch Kohler a . a . O . S . 78 .
2" ) Entsch . des Reichsgerichts in Zivils ., Bd . 58 . S . 24 , vergl . auch Bd . 56 ,

S . 275 .
21 ° ) 8 1 SchGG .
2" -) Vergl . Gutachten des pr . Staatsministeriums v . 16 . Nov . 1831 und A . Kab .-

O . v . 4 . Dez . 1831 (GS . S . 255 , 256 ) , ferner bes . das bei Förster - Eccius , Pr . Privat¬
recht , I , S . 77 , Anm . 7 abgedruckte Präjudiz zu Z 75 Einl . A . L . R . : . . . . (Eine Ent -
schädigungspflecht) . . „ findet nicht statt , wenn das Privateigentum einzelner Mit¬
glieder des Staates durch einen Akt der Gesetzgebung . . . . verloren geht , und das
Gesetz eine Entschädigung nicht zusagt . "

2i5 ) Vielmehr fehlt es nur an einem Gerichtshof , der (wie in den Vereinigten
Staaten ) die Gültigkeit der ordnungsmäßig erlassenen Reichsgesetzc mit Rücksicht auf
Verfassungsgrundsätze prüst .

2i ») A . a . O . 576 ff .
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Z 7 II der hier besonders in Betracht kommenden Reichsgewerbeordnung , § Z 12 f .
des pr . Ausf . - Ges . v . 17 . III . 1868 ( GS . 249 ) u . a . m ." ° ) - ° )

Geschieht endlich die Entziehung usw . der Konzession im Verwaltungs¬
wege , so müssen die Bestimmungen des preußischen Landesverwaltungsgesetzes
v om30 . Juli 1883 uud des Zuständigkeitsgesetzesvom 1 . August 1883 , ins¬
besondere die 193 ff . , 119 ff . des letzteren analog angewendet werden .
Ferner ist Z 42 ff . des preußischen Eisenbahngesetzes vom 3 XI . 1838 zu be¬
achten . Für die Land - und Minenkonzessionenkann kann das preußische Recht
deshalb nur im Wege der Analogie angewendet werden , weil solche Kon -
zessionssormenin der Heimat nicht vorhanden sind . - " ) Für das Verfahren
aber greifen die ZZ 2 , 3 SchGG . , 19 , 20 KGG . ein , weil eine Beeinträchtigung
der Konzessionenden Erwerb von Privatrechten hindert , mithin einen Ein¬
griff in die dem „ bürgerlichen Recht angehörende " Rechtssphäre der Konzessio¬
näre in dem weit auszulegenden Sinne dieser Vorschriften bedeutet . Hier¬
nach ist das Verwaltungsstreitverfahren nach preußischem Rechte zulässig .
Nach Z 23 II KGG . , s 3 SchGG . hat die Entscheidung in erster nnd letzter
Instanz der Bundesrat zu erlassen .

8 10 .
Schluß .

Die vorstehende Untersuchung der rechtlichen Natur der Konzessionen und
Schutzbriefe hat versuchen wollen , lediglich die rechtliche Seite der Konzessions¬
frage klarzustellen . Wenngleich daher den in der bisherigen Literatur ver¬
tretenen Rechtsansichten vielfach hat widersprochen werden müssen , so sollen
damit die politischen Argumente derselben Schriftsteller in keiner Weise be¬
rührt werden .

Aber fo sehr man auch die schwerwiegenden Erwägungen , wie sie beispiels¬
weise Gerstenhauer ' " ) dargelegt , als überzeugend anerkennen muß , so ist
doch die strenge Beachtung der rechtlichen Gesichtspunkteaus zwei Gründen
auch politisch empfehlenswert:

Einmal können die meisten , insbesondere von Gerstenhauer und Hesse vor¬
gebrachten Bedenken im Rahmen des Verwaltungsstreitversahrens , ins -

2! ° ) Mit Unrecht zitiert v . Stengel , a . a . O . 1904 , das preußische Jagdgesetz vom
31 . X . 1848 . Dieses unter dem Einfluß der Ideen des Jahres 1848 zustande ge¬
kommene Gesetz (vergl . auch § 8 2 f . des Gesetzes v . 2 . III . 1850 , GS . 77 ) stellt viel¬
mehr eine Ausnahme von der Regel dar , wie die später erlassenen , sonst gleichartigen
Verordnungen und Gesetze (z . B . Z 211 d . VO . v . 30 . III . 1867 , GS . 426 ; § 2 III d .
Gs . v . 1 . III . 1873 , GS . 27 , u . a .) beweisen .

22 ° ) Aus der Praxis außer preußischen Entscheidungen (Rchbcin , Entsch . d . pr .
Obertribunals , 1884 , I , 1884 , I , 105 ff .) sind folgende Entscheidungen des Reichs¬
gerichts in Zivils , hervorzuheben : Bd . 6 , S . 298 ; Bd . 7 , 213 ; Bd . 46 , 286 ; Bd . 50 ,
4 (betrifft Z 51 RGcwO . ) ; Bd . 54 , 260 (Eingriff in ein Privileg ) .

- - 1) S . oben .
222 ) Jnsbes . a . a . O . 593 f .
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besondere in Hinblick auf die Art und den maßgebenden Zeitpunkt etwaiger
Entschädigungen berücksichtigt werden .

Dann aber ist zu bedenken , daß die Konzessionäreihre Kapitalien , wenn
auch allerdings zum Teil in nicht sehr erheblichem Umfang , zu einer Zeit an
die wirtschaftliche Erschließung der Schutzgebiete wagten , zu der der erst heute
erhebliche Wert der Konzessionsrechtein weiten Kreisen Deutschlands als
äußerst fragwürdig galt , und wo auch die Kritik , die sich gegenüber der Kon¬
zessionspolitikder Regierung erhob , mit positiven Vorschlägenherzuvortreten
nicht imstande war .



Soeben ei -svnisnü

vie Studienreise des Staatssekretärs

V ^ K ^ K ^ KQ

nack Veut8ck - t ) 8t Afrika .
Von Or . Oscar SoriAarc! .

Hiit ^ snlreienen Illustrationen , preis /Vi . I . — .
UjlT? " Die erste un6 einniZste Lclirikt über 6er> Oerndur ^ ' scKen Lesucli

in OstairiKs . "« M

Innslt :

üi ' ief I : Öiedeutscnekirian - veltund dieKolonien . -
(ZründerprojeKte . — ? otemkinsebs Völker . —

IZriek II i Die Keissgcnossen . — Im Automobil

K^ie ? III : Oie SciirecKen des roten Neeres . —

Li ' iek V : Nombass . — Oeutscbs (ZrllndlicKKeit . —

!n Oar - es - 8alaam .
Krick VI : (Zescbäktlicber ^ uksctivunz . — Die IZe-
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